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Sehr geehrte Damen und Herren,
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen:

Mit dem Sammel- und Konvoiverfahren sollen verschiedene Bebauungspla-
ne an das Einzelhandels-, Vergnigungsstatten-, Gewerbeflachen- und
Werbeanlagenkonzept angepasst werden.

Entsprechend den vorliegenden Unterlagen sollen neue Flachen nicht er-
schlossen oder versiegelt werden.

Gegen die Anpassung bestehender Bebauungsplane an die oben genann-
ten Konzepte bestehen keine Bedenken.

Mit freundlichen Grifen
Telefon (Zentrale)

07151 501-0

f Allgemeine Sprechzeiten
S. VOIgt Mo. — Fr. 08:30 — 12:00 Uhr
Do. 13:30 — 18:00 Uhr

Bankverbindung

Kreissparkasse Waiblingen
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Von: Kern, Claudia

An: Bauleitplanung

Cc: "info@kh-rems-murr.de"

Betreff: AW: Sammel- und Konvoiverfahren fiir verschiedene Bebauungspldne in Winnenden inkl. Stadtteile
Datum: Montag, 12. April 2021 12:50:34

Guten Tag Frau Wollin,
guten Tag Frau Muller,

vielen Dank fir die friihzeitige Beteiligung. Zu diesem Sammel- und Konvoiverfahren nehmen wir
wie folgt Stellung:

Bebauungsplan , Katzenbach“, 1. Anderung in Winnenden-Birkmannsweiler

Im Textteil sind auf Seite 221 unter 1.1 ,sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe” sowohl
unter den zuldssigen als auch den nicht zuldssigen Nutzungen aufgefihrt. Wir gehen davon aus,
es handelt sich um ein Versehen. Andernfalls regen wir an, diese Angaben zu spezifizieren.

Bebauungsplan ,Biirgicker”, 1. Anderung in Winnenden-Birkmannsweiler

Wir bedauern den Verlust wertvoller Mischgebietsflachen zugunsten von Wohnnutzung in der
tatsachlichen Nutzung. Damit entfallt eine wichtige Pufferzone zu sich dstlich wohl
erstreckenden Gewerbeflachen.

Auf Seite 241 und 242 sind im Textteil nicht stérende Handwerksbetriebe als nicht zulassig
aufgefihrt. Gegen diesen Ausschluss von nicht stérenden Handwerksbetrieben haben wir
Bedenken. Wir halten die vorgesehenen Regelungen der BauNVO fir ausreichend und sehen
keine Begriindung fir eine verschérfte Festsetzung im Hinblick auf nicht stérende
Handwerksbetriebe, die aus unserer Sicht mit dem Wohnen vertraglich sind. Wir regen daher an,
die textlichen Festsetzungen anzupassen und unter 1.1, 1.2 sowie 1.3 nicht stérende
Handwerksbetriebe im WA 2 und WA 3 zumindest ausnahmsweise fiir zuldssig zu erklaren.
Ansonsten sind alle Laden-Handwerksbetriebe, wie beispielsweise Kosmetiker, Friseure,
Augenoptiker, Horgerdteakustiker, Backer etc. generell unzuldssig und kénnen nicht einmal
ausnahmsweise flr zuldssig erklart werden. Durch die ausnahmsweise Zulassung wird unseres
Erachtens in ausreichendem MalRe sichergestellt, dass die gewlinschte Gebietscharakteristik
beibehalten werden kann.

Bebauungsplan ,Degenhof | — Neufestsetzung im Bereich des Brunnhdlzlewegs” in
Winnenden-Hertmannsweiler

Im Textteil auf Seite 297 werden nicht stérende Handwerksbetriebe als nicht zuldssig aufgefihrt.
Gegen diesen Ausschluss von nicht storenden Handwerksbetrieben haben wir Bedenken. Wir
halten die vorgesehenen Regelungen der BauNVO fir ausreichend und sehen keine Begriindung
fir eine verscharfte Festsetzung im Hinblick auf nicht stérende Handwerksbetriebe, die aus
unserer Sicht mit dem Wohnen vertraglich sind. Wir regen daher an, die textlichen
Festsetzungen anzupassen und nicht stérende Handwerksbetriebe zumindest ausnahmsweise
flr zuldssig zu erklaren. Ansonsten sind alle Laden-Handwerksbetriebe, wie beispielsweise
Kosmetiker, Friseure, Augenoptiker, Horgerateakustiker, Backer etc. generell unzuldssig und
kénnen nicht einmal ausnahmsweise flr zuldssig erklart werden. Durch die ausnahmsweise
Zulassung wird unseres Erachtens in ausreichendem Malie sichergestellt, dass die gewlinschte
Gebietscharakteristik beibehalten werden kann.

Bebauungsplans ,,Hauswiesenstrae” in Winnenden-Hertmannsweiler
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Im Textteil auf Seite 301 werden nicht stérende Handwerksbetriebe als nicht zuldssig aufgefihrt.
Gegen diesen Ausschluss von nicht storenden Handwerksbetrieben haben wir Bedenken. Wir
halten die vorgesehenen Regelungen der BauNVO fir ausreichend und sehen keine Begriindung
fir eine verscharfte Festsetzung im Hinblick auf nicht stérende Handwerksbetriebe, die aus
unserer Sicht mit dem Wohnen vertraglich sind. Wir regen daher an, die textlichen
Festsetzungen anzupassen und nicht stérende Handwerksbetriebe zumindest ausnahmsweise
fr zuldssig zu erklaren. Ansonsten sind alle Laden-Handwerksbetriebe, wie beispielsweise
Kosmetiker, Friseure, Augenoptiker, Horgerateakustiker, Backer etc. generell unzuldssig und
kdnnen nicht einmal ausnahmsweise flr zuldssig erklart werden. Durch die ausnahmsweise
Zulassung wird unseres Erachtens in ausreichendem Malie sichergestellt, dass die gewlinschte
Gebietscharakteristik beibehalten werden kann.

Bebauungsplan ,,Sport- und Freizeitbereich Hertmannsweiler” in Winnenden-
Hertmannsweiler

Auf Seite 305 und 306 im Textteil werden nicht stérende Handwerksbetriebe als nicht zuldssig
aufgefihrt. Gegen diesen Ausschluss von nicht stérenden Handwerksbetrieben haben wir
Bedenken. Wir halten die vorgesehenen Regelungen der BauNVO fir ausreichend und sehen
keine Begriindung fir eine verscharfte Festsetzung im Hinblick auf nicht stérende
Handwerksbetriebe, die aus unserer Sicht mit dem Wohnen vertraglich sind. Wir regen daher an,
die textlichen Festsetzungen anzupassen und nicht stérende Handwerksbetriebe zumindest
ausnahmsweise flr zuldssig zu erklaren. Ansonsten sind alle Laden-Handwerksbetriebe, wie
beispielsweise Kosmetiker, Friseure, Augenoptiker, Horgerdteakustiker, Backer etc. generell
unzuldssig und kdnnen nicht einmal ausnahmsweise fiir zuldssig erklart werden. Durch die
ausnahmsweise Zulassung wird unseres Erachtens in ausreichendem MalRe sichergestellt, dass
die gewlinschte Gebietscharakteristik beibehalten werden kann.

Weitere Bedenken oder Anregungen haben wir nicht.
Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren.

Freundliche GriRe

Claudia Kern
Geschaftsbereich Unternehmensservice

Handwerkskammer Region Stuttgart
Heilbronner Strafse 43
70191 Stuttgart

Telefon: 0711 1657-220

Fax: 0711 1657-873

E-Mail: Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de
Internet: www.hwk-stuttgart

ZUKUNFTSINITIATIVE
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Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@winnenden.de>

Gesendet: Donnerstag, 11. Marz 2021 12:11

An: Kern, Claudia <Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de>

Cc: info@kh-rems-murr.de; Info <Info@hwk-stuttgart.de>

Betreff: Sammel- und Konvoiverfahren flr verschiedene Bebauungspldane in Winnenden inkl.
Stadtteile

Sehr geehrte Frau Kern,

zum o. g. Bebauungsplanverfahren informieren wir Sie im Rahmen der friihzeitigen
Behdrdenbeteiligung. Mallgebend ist das dieser E-Mail angefligte Anschreiben.

Die Anlagen sind online abrufbar unter:
01 Planteile SammelKonvoiverfahren (11,198 MB)
02_Textteile SammelKonvoiverfahren (1,047 MB)

03 Begruendung SammelKonvoiverfahren (20,192 MB)

FUr Ruckfragen bzw. eine Hilfestellung fir Ihre Stellungnahme stehe ich lhnen gerne zur
Verfligung.

Mit freundlichen GriRen
Anja Wollin

Stadtverwaltung Winnenden

Stadtentwicklungsamt | Zi. 306

Torstrale 10 | 71364 Winnenden

Tel: (07195) 13-161 | Fax: (07195) 13-395

E-Mail: anja.wollin@winnenden.de | Internet: www.winnenden.de

Mit freundlichen GriRen
Lena Muller

Stadtverwaltung Winnenden

Stadtentwicklungsamt | Zi. 307

TorstraRe 10 | 71364 Winnenden

Tel: (07195) 13-177 | Fax: (07195) 13-395

E-Mail: lena.mueller@winnenden.de | Internet: www.winnenden.de
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Verband Region

Verband Region Stuttgart « Kronenstrale 25 70174 Stuttgart
Stadtverwaltung Winnenden

Postfach 280
71361 Winnenden

Stuttgart, den 26.04.2021
Ansprechpartner/in: Frau Jahnz
Telefon: +49 (0)711 22759- 41
E-Mail: planung @region-stuttgart.org
Aktenzeichen: 451/ ljiz

210426_1teBtg_Stn_vPA

Stellungnahme zum Sammel- und Konvoiverfahren fiir verschiedene Bebauungs-
pldne in Winnenden, Baach, Birkmannsweiler, Hertmannsweiler und Héfen
gemal § 4 Abs. 1 BauGB

Ihre Mail vom 11.03.2021

Sehr geehrte Frau Wollin,
vielen Dank fur die Beteiligung am oben genannten Verfahren.

Zum derzeitigen Planungsstand kann folgende vorlaufige Stellungnahme abgegeben
werden:

In dem vorliegenden ,Sammel- und Konvoiverfahren* werden fur insgesamt 73 Bebau-
ungsplane die Art der baulichen Nutzung hinsichtlich der Zulassigkeit von Einzelhandels-
betrieben, Vergnigungsstatten, Werbeanlagen zur Fremdwerbung sowie Wohnungen
fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen und Betriebsleitern/-Inhabern neu geregelt und
gleichzeitig auf die Regelung der aktuellen BauNVO umgestelit.

Die anderen Festsetzungen und &rtlichen Bauvorschriften der bestehenden Bebauungs-
plane werden nicht geandert.

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Winnenden steht mit den einzelhandelsbezogenen
Vorgaben des Regionalplans in Einklang.

Im Rahmen des Sammel- und Konvoiverfahrens kann jedoch der Agglomerationsrege-
lung des Regionalplans nicht in jedem Einzelfall Rechnung getragen werden, da hierbei
auch die konkreten drtlichen Gegebenheiten zu bertcksichtigen sind. Inwiefern regional-
planerisch unzulassige Einzelhandelsagglomerationen moglich werden, kann nur im Zu-
sammenhang mit der konkreten stadtebaulichen und bauplanungsrechtlichen Situation
betrachtet und daher in Rahmen dieses umfangreichen Verfahrens nicht abschlielend
gepruft werden.

Stuttgart

Kérperschaft
des offentlichen Rechts

Kronenstralle 25
70174 Stuttgart

BoMm=
Hauptbahnhof (8 Min.)

Telefon +49 (0)711 22759-0
Telefax +49 (0)711 22759-70

E-Mail/Internet:
info@region-stuttgart.org
www.region-stuttgart.org

Verbandsvorsitzender:
Thomas S. Bopp

Regionaldirektorin:
Dr. Nicola Schelling

IBAN:

DE28 6005 0101 0002 1997 06

BIC/S.W.1.F.T-Code:
SOLA DE ST 600

Bankverbindung:
Baden-Wirttembergische Bank
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Mit den durch das Sammel- und Konvoiverfahren verfolgten stadtebaulichen Zielen ste-
hen keine stehen keine regionalplanerischen Bedenken entgegen. Die damit verbun-
dene Regelung wird begrift.

Es wird darauf hingewiesen, dass die einzelhandelsbezogene Agglomerationsregelung
des Regionalplans zu beachten ist.

Durch die Festsetzungen in Hinblick auf die Vergniigungsstatten und den Werbe-
analagen werden regionalplanerische Belange nicht berthrt.

Der Einschrankung der Zulassigkeit von Betriebswohnungen im Gewerbegebieten ste-
hen keine Ziele der Regionalplanung entgegen.

Sobald die Planunterlagen weiter ausgearbeitet sind, wird eine verbindliche regionalpla-
nerische Stellungnahme durch den Planungsausschuss des Verbandes Region Stuttgart
beschlossen.

Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten.

Bei Riickfragen rufen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen GriRRen

Barbara Jahnz



Von: Gronmayer, Christina (RPS)

An: Wollin, Anja

Cc: Grothe, Karsten (RPS); Génninger, Lukas (RPS); John, Adrian (RPS); Hampel, Ilona (RPS); Lohrmann,
Jochen (RPS)

Betreff: 30042021 STN WN_Winnden_Sammel- und Konvoiverfahren_im_Stadtgebiet_Winnenden

Datum: Freitag, 30. April 2021 10:52:39

Anlagen: 2021-03-11 Anschreiben SammelKonvoi RPS.pdf

rps-ref21-bauleitplanverfahren.pdf

Az.: 42-2511-2-WN/315

Sehr geehrte Frau Wollin,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Beteiligung im oben genannten Verfahren. Das Regierungsprasidium Stuttgart,
Abteilung 4 Mobilitat, Verkehr, StralRen, nimmt zu dem geplanten Vorhaben Stellung.

Die vorliegenden Bebauungsplananderungen befinden sich auf den Gemarkungen Winnenden,
Hoéfen, Baach, Birkmannsweiler und Hertmannsweiler. Flr das im GVP-MalRnahmenplan befindliche
Ausbauvorhaben auf Gemarkung Winnenden ,L 1127 Ausbau zwischen Kreisgrenze (RMK - LB) und
Winnenden® kann keine Betroffenheit festgestellt werden.

Im Bereich der freien Strecken und auf3erhalb der zur ErschlieBung dienenden Ortsdurchfahrt an
Bundes- und LandesstralRen ist der gesetzlicher Anbauabstand von 20 m gemaf § 9 FStrG bzw. § 22
StrG einzuhalten.

Der Anbauabstand von 20 m, gemaf § 9 FStrG bzw. § 22 StrG gilt auch fur Werbeanlagen jeglicher
Art, wie zum Beispiel Fahnenmasten und Pylone. Bei Werbeanlagen aulRerhalb der Bauverbotszone
ist darauf zu achten, dass die Verkehrsteilnehmer auf den Landes- und Bundesstraf3en nicht
abgelenkt oder durch die Beleuchtung geblendet werden. Einer Ubertragung visueller Informationen
auf einem Display oder Videoflachen kann aus Griinden der Verkehrssicherheit an Landes- und
Bundesstral3en nicht zugestimmt werden. Ferner sind nach § 14 BauNVO Garagen, Carports sowie
Nebenanlagen usw. innerhalb der 20 m geman § 9 FStrG bzw. § 22 StrG nicht zugelassen.

LarmschutzmalRnahmen sind Sache des Antragsteller.
Mit freundlichen GriiRen
Christina Gronmayer

Regierungsprasidium Stuttgart
Referat 42

Industriestralle 5

70565 Stuttgart

Telefon: 0711 904- 14243
E-Mail: christina.gronmayer@rps.bwl.de

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO
kénnen Sie unserer Homepage entnehmen: https.//rp.baden-wuerttemberqg.de/Seiten/datenschutz.aspx

Von: Bauleitplanung [mailto:Bauleitplanung@winnenden.de]
Gesendet: Donnerstag, 11. Marz 2021 12:08

An: FPS - Koordination Bauleitplanung (RPS)
Betreff: Sammel- und Konvoiverfahren fir verschiedene Bebauungsplane in Winnenden inkl.
Stadtteile

Sehr geehrte Frau Baron,
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Stadtverwaltung - 71361 Winnenden - Postfach 280 Stadtentwicklungsamt

RP Stuttgart Ihr Ansprechpartner  Anja Wollin
Ref. 21 - Raumordnung, Baurecht, E-Mail-Adresse anja.wollin@winnenden.de
Denkmalschutz Telefon (07195) 13 - 161

Fax (07195) 13 -395

Frau Johanna Baron

Zimmer 322
Ruppmannstralle 21
70565 Stuttgart
Datum und Zeichen lhres Schreibens Unser Zeichen Datum
60-WollinA 11. Marz 2021

Sammel- und Konvoiverfahren fir verschiedene Bebauungspléane in Winnenden, Baach,
Birkmannsweiler, Hertmannsweiler und Hofen

Frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem.
8 4 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB)

Sehr geehrte Frau Baron,

die Stadt Winnenden hat in den Jahren 2012 bis 2020 verschiedene stadtebauliche
Entwicklungskonzepte als Rahmenplane der stadtebaulichen Entwicklung beschlossen.

Um diese Konzepte zu implementieren wurde ein sogenanntes Sammel- und Konvoiverfahren auf
den Weg gebracht.

Die Regelungsinhalte stammen aus folgenden Konzepten:

- Einzelhandelskonzept (von 2012)

- Vergniigungsstattenkonzepts (von 2012)

- Gewerbeflachenentwicklungskonzept (von 2012)
- Werbeanlagenkonzeption (in Bearbeitung)

Das Stadtentwicklungsamt hat geprift, welche Bereiche in der Stadt Winnenden durch die
bisherigen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen (liberplante Bereiche, 88 30/ 31 BauGB) oder
auch das Fehlen solcher Festsetzungen (unbeplante Innenbereiche, § 34 BauGB) im Sinne der
Zielsetzungen der genannten Konzeptionen gefahrdet sind.

Mit der Anderung bzw. der Aufstellung der jeweiligen regelungsbediirftigen Bebauungspléane wird
ausschlie3lich die Art der baulichen Nutzung in Bezug auf die Zulassigkeit von

- Einzelhandelsbetrieben,

- Vergnigungsstatten

- Zulassigkeit von Werbeanlagen zur Fremdwerbung und

- Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter neu geregelt.

Die anderen Arten von Nutzungen und weiteren Festsetzungen und ortlichen Bauvorschriften der
rechtsgultigen Bebauungsplane werden nicht gedndert. Mit den Bebauungsplananderungen wird

Stadtverwaltung Winnenden Tel. (07195) 13- 0 E-Mail: rathaus@winnenden.de Kreissparkasse Waiblingen
TorstraBe 10 - 71364 Winnenden Fax (07195)13-400  Web: www.winnenden.de IBAN DE72 6025 0010 0007 0005 15 BIC SOLADES1WBN
Sprechzeiten der Stadtverwaltung: Volksbank Stuttgart eG

Mo., Di., Do., Fr. 8.30 - 12 Uhr, Do. 15 - 18.00 Uhr, Mi. keine Sprechzeiten IBAN DE71 6009 0100 0001 1340 00 BIC VOBADESS
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zum einen auf die aktuelle BauNVO umgestellt und zum anderen werden die Ziele des
Gewerbeflachenentwicklungskonzepts, des Einzelhandelskonzepts und des
Vergniugungsstattenkonzepts bauleitplanerisch umgesetzt.

Im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung wurden Planteile, Textteile und eine gemeinsame
Begriindung im Entwurf gefertigt.

Zusétzliche Planteile wurden neben den Abgrenzungsplanen nur gefertigt, wenn es Ergédnzungen
und Anderungen in den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung vorgenommen wurde. Davon
betroffen sind unter anderem Bebauungspléane, die vor dem 26. Juni 1962 in Kraft getreten sind,
also vor dem Bestehen einer BauNVO, mit den Regelungsmechanismen durch die Einfihrung der
Nutzungskategorien einheitlich definiert wurden.

Zur besseren Ubersicht wurde in der Datei der Planteile und der Textteile Lesezeichen mit den
jeweiligen Bebauungsplantiteln eingefigt.

Aufgrund von 8§ 4 Abs. 1 BauGB bitten wir Sie zu diesen Planungsabsichten um Ihre
Stellungnahme bis zum
12.04.2021.

Wir bitten Sie, die Frist fur die Abgabe Ihrer Stellungnahme unbedingt einzuhalten, da gem. § 4 a
Abs. 6 BauGB Stellungnahmen, die im Verfahren der Offentlichkeits- und Behdérdenbeteiligung nicht
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung Uber den Bebauungsplan
unbertcksichtigt bleiben kdnnen, sofern die Stadt Winnenden deren Inhalt nicht kannte und nicht
hatte kennen mussen und deren Inhalt fur die Rechtmalligkeit des Bebauungsplans nicht von
Bedeutung ist.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Alfred Wenke — nur vormittags erreichbar - (Tel: 07195-
13-176, E-Mail: Alfred.Wenke@winnenden.de) oder an Frau Lena Muller (Tel: 07195-13-177,
E-Mail: Lena.Mueller@winnenden.de).

Mit freundlichen GriRRen

ol

Anja Wollin

Anlagen

- 62 Planteile vom 18.12.2020 (Entwurf)
- 62 Textteile mit den planungsrechtlichen Festsetzungen vom 18.12.2020 (Entwurf)
- Gemeinsame Begriindung vom 18.12.2020 (Entwurf)
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Beteiligung in Bauleitplanverfahren:

Planbezeichnung: Sammel- und Konvoiverfahren im Stadtgebiet Winnenden

Erstmalige Anhérung: ja nein []

Evt. friihere Planbezeichnung:

Entwickelter Bebauungsplan: ja nein []
Planung betrifft (auch) Einzelhandel:
a) GroRfl. EZH ja nein [] -
b) Agglomeration' mgl.? ja[] nein [] Betroffenheit
ja nein
Abt. 3 Fischbestande, deren Lebensrdume oder Teichwirtschaft ]
Groliflachige Betroffenheit landw. Belange (> 5 ha):
Photovoltaik L]
Golfplatze ]
Sondergebiet Landwirtschaft, landw. Gastronomie u.a. ]
Abt. 4 Autobahnen, deren Nebenanlagen, Bundes- und Landesstral3en L]
einschl. paralleler Rad- und Wirtschaftswege sowie Zufahrtsrege-
lungen; im Umkreis von 100 m
Offentliche Sicherheit im StraRenverkehr bei Autobahnen L]
zivile Flugplatze, Hubschrauberlandeplétze, Fluggeléande, Luft- ]
fahrthindernissen wie z.B. Funkanlagen u.&. in Bauschutzbereichen
(beschrénkt / unbeschrénkt)
alle Windenergieanlagen
StraRen-, Stadt- und U-Bahn-Strecken L]
Abt. 5 Grundwasserentnahmen > 5 Mio. m3/Jahr L]
Zustand der Oberflachengewésser und des Grundwassers
Betrieb, Unterhaltung, Planung und Bau an/von Gewéssern 1. ]
Ordnung
Betriebe nach StorfallV, § 50 BImSchG ]
Betriebsgelande von Deponien und Deponieeinrichtungen, sofern | []
in der Genehmigungszustandigkeit des RPS
Naturschutzgebiete ]
Ausnahmen/Befreiungen im Artenschutz erforderlich ]
(Vorkommen von streng geschiitzten oder kumulativ besonders
und streng geschitzten Tier- und Pflanzenarten)
NATURA 2000-Gebiete (§ 38 Abs. 3 NatSchG) ]
geplante Naturschutzgebiete ]
Abt. 8 Landesamt fur Denkmalpflege X
Auswirkungen auf Kulturdenkmale
(wird grundsétzlich beteiligt)

! Plansatz 2.4.3.2.8 (2) Regionalplan Verband Region Stuttgart vom 22.07.2009,
Plansatz 2.4.3.2.5 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020.
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zum o. g. Bebauungsplanverfahren informieren wir Sie im Rahmen der friihzeitigen
Behdrdenbeteiligung. MalRgebend ist das dieser E-Mail angefligte Anschreiben.

Die Anlagen sind online abrufbar unter:
01 Planteile SammelKonvoiverfahren (11,198 MB)
02_Textteile SammelKonvoiverfahren (1,047 MB)

03 Begruendung SammelKonvoiverfahren (20,192 MB)

FUr Ruckfragen bzw. eine Hilfestellung fir Ihre Stellungnahme stehe ich Ihnen gerne zur
Verfligung.

Mit freundlichen GriRen
Anja Wollin

Stadtverwaltung Winnenden

Stadtentwicklungsamt | Zi. 306

Torstrale 10 | 71364 Winnenden

Tel: (07195) 13-161 | Fax: (07195) 13-395

E-Mail: anja.wollin@winnenden.de | Internet: www.winnenden.de

Mit freundlichen GriRen
Lena Muller

Stadtverwaltung Winnenden

Stadtentwicklungsamt | Zi. 307

TorstraRe 10 | 71364 Winnenden

Tel: (07195) 13-177 | Fax: (07195) 13-395

E-Mail: lena.mueller@winnenden.de | Internet: www.winnenden.de



https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E1510815022/18247725/01_2020-12-18_Planteile_S%2BK_Winnenden.pdf
https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E-1244843907/18247728/02_2020-12-18_Textteile_S%2BK_Winnenden.pdf.pdf
https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E1884588613/18247736/03_2020-12-18_Begruendung_S%2BK_Winnenden.pdf
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Region Stuttgart

Bezirkskammer Rems-Murr

Bezirkskammer Rems-Murr der
Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart

Stadtverwaltung Winnenden Kappelbergstrafie 1
Stadtentwicklungsamt 71332 Waiblingen
Torstrale 10

71364 Winnenden Telefon +49(0)7151 95969-0

info.wn@stuttgart.ihk.de
www.stuttgart.ihk.de

per E-Mail an: bauleit. wn@stuttgart.ihk.de
Simone.Anthes@winnenden.de Telefon +49(7151)95969-8749

lhr Schreiben vom 27.05.2025

Stuttgart, 27. Juni 2025

Sammel- und Konvoiverfahren iiber die Anderung bzw. Aufstellung der Art
der baulichen Nutzung fur verschiedene Bebauungsplane - Beteiligung der
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fir die Gelegenheit zur Stellungnahme in obigem Verfahren. Den
Unterlagen entnehmen wir, dass im Kontext einer Anpassung an das
Stadtentwicklungskonzept die Anderung bzw. Aufstellung mehrerer
Bebauungsplane erfolgen soll.

Zunachst begrifien wir, dass sich die Stadt Winnenden im Rahmen einer
Gesamtkonzeption ausfuhrlich mit ihren Bebauungsplanen beschéftigt und sie an
die aktuellen Entwicklungen und den stadtebaulichen Leitzielen anpasst. Im
Folgenden beziehen wir uns auf die uns zugesandten Entwurfe.

Bebauungsplan ,Pfeilhof*
Gegenuber dieser Planung hegen wir keine Bedenken und haben auch keine
Anregungen.

Bebauungsplane ,Ortsmitte Birkmannsweiler® und ,Katzenbach*

Wir begrufRen die Aufwertung der Ortsmitte im Rahmen der bestehenden
Konzepte. Die Beschrankung des Einzelhandels auf nicht-groflachige Handler
mit ausschlieBlich nahversorgungsrelevantem Sortiment starkt die Versorgung
der ortlichen Bevolkerung, ohne eine Konkurrenz zu Handlern in zentralen
Versorgungsbereichen darzustellen. Wir hegen daher keine Bedenken.

Bebauungsplan ,Abrundungsplan westliche Jahnstral3e*

Der Ausschluss von Gewerbebetrieben ist fir uns an dieser Stelle
nachvollziehbar. Wir mdchten aber darum bitten, dass in den Wohngebauden die
Ausubung freier Berufe und die Ausibung von Kleingewerbe gemaf § 13
BauNVO nicht beeintrachtigt werden.
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Bebauungspléne ,Sportanlage Birkmannsweiler” und ,TalstraRe Kreuzwiesen*
Die planerische Sicherung der Wohnbebauung ist flr uns nachvollziehbar. Wie
im vorangegangenen Fall mochten auf die Sicherstellung einer gewerblichen
Ausibung im Sinne des § 13 BauNVO hinweisen. AuRerdem verweisen wir auf
das angrenzende Bestandsgewerbe und méchten darum bitten, im Zuge der
weiteren Konzeption des Konflikt Wohnen/Gewerbe in die Planung mit
aufzunehmen.

Weiterhin ist uns die Sicherung und Erweiterung gewerblicher Flachen ein
wichtiges Anliegen. Insbesondere flr die bereits hier ansassigen Betriebe sind
Erweiterungsflachen in direkter Nachbarschaft von Vorteil. Wir méchten darum
bitten, dies in den weiteren Planungen zu berlcksichtigen.

Bebauungsplan ,Birgeracker”
Gegen diese Planung hegen wir keine Bedenken und haben auch keine
Anregungen.

Bebauungsplane ,Hagelacker und ,Buchenstrale*

Die planerische Sicherung einer Industrieflache begriiRen wir ausdrticklich. In
unseren von der Vollversammlung beschlossen wirtschaftspolitischen Position
heildt es wie folgt:

.Der Wohlstand in der Region Stuttgart beruht auf einer starken Wirtschaft mit
ausdifferenzierten Wirtschaftszweigen, die auch zukunftig auf réumliche
Entwicklungsméglichkeiten angewiesen sind. Hier sind in besonderem Mal3e die
Stadt- und Gemeinderate sowie die zustandigen Planungsamter gefordert, durch
die Méglichkeiten der Bauleitplanung einem Mangel an Gewerbeflachen
entgegenzuwirken und Flachen fir den Markt zu entwickeln beziehungsweise zu
aktivieren. [...] Insbesondere sollten auch Flachen mit der Nutzungskategorie Gl
(Industriegebiet) [...] Berlcksichtigung finden.*

Das Einfligen einer Mischgebietsflache als Ubergang zum Wohngebiet ist fiir uns
verstandlich. Wir méchten allerdings darum bitten zu prifen, ob als Puffer auch
die Festsetzung als eingeschrankten Gewerbegebietes mdglich ware. So kénnte
eine betriebsunabhangige Wohnnutzung verhindert werden, was den Charakter
des bestehenden Gewerbegebietes wahrt.

In Gewerbegebieten, die nicht als reine Blrostandorte charakterisiert werden
kdénnen, beflrworten wir eine Trennung von Wohnen und Gewerbe, um
Nutzungskonflikte zu vermeiden. Allerdings mdchten wir das gesteigerte
Interesse an betrieblichem Wohnen nicht verneinen. Unter den in den textlichen
Festsetzungen betroffenen Bedingungen sehen wir in der Zuldssigkeit von in den
Betrieb baulich integriertem und in der Flache untergeordnetem Wohnraum fur
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, beschrankt auf maximal zwei Einheiten,
einen flr uns akzeptablen Kompromiss.

Der Ausschluss von Einzelhandel, mit Ausnahme von an produzierende oder
verarbeitende Betriebe gekoppeltem Handel, ist fur uns an dieser Stelle
nachvollziehbar.
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Bebauungspléane ,Industriegebiet 1, ,Industriegebiet 1I* und ,Schmiede*

Wir verweisen hier auf unsere Ausfiihrungen zum betrieblichen Wohnen und zum
Ausschluss von Einzelhandel in den Absatzen zu den Bebauungsplanen
Hagelacker und Buchenstral3e.

Wir bitten um weitere Beteiligung im Verfahren.

Mit freundlichen Grif3en

i.A. Tim Wilmes
Standortmanagement
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Landesamt fir Denkmalpflege
Regierungsprésidium Stuttgart | Postfach 20 0152 | 73712 Esslingen a. N.

Name: Dr. Gerhard Schneider
Telefon: 0711 904-45169
Stadtverwaltung Winnenden E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de

Stadtentwicklungsamt
Postfach 280 Geschéftszeichen: RPS83-1-255-23/403/2

21361 Winnenden (bei Antwort bitte angeben)

Datum: 02.07.2025

WN, Winnenden, BPL "Sammel- und Konvoiverfahren fiir verschiedene
Bebauungsplane in Winnenden-Baach, Winnenden-Birkmannsweiler,
Winnenden-Hertmannsweiler und Winnenden-Hoéfen"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fir die Beteiligung des Landesamts flir Denkmalpflege an div. Plandnderungsver-
fahren in den o0.g. Winnender Stadtteilen. Nach fachlicher Prifung werden denkmalpflegerische

Belange wie folgt berthrt:
Bau- und Kunstdenkmalpflege:

Innerhalb der Geltungsbereiche der Bebauungsplédne befinden sich einige Kulturdenkmal. Wir
regen daher an, einen Hinweis auf abweichende Regelungen an moglicherweise berihrte Kul-
turdenkmale aufzunehmen. Als Textvorschlag ware wiinschenswert: ,,Alle MaBnahmen an Ge-
bauden und baulichen Anlagen, die Kulturdenkmale sind oder sich in der Umgebung von Kul-
turdenkmalen von besonderer Bedeutung befinden, sind nach dem Denkmalschutzgesetz Ba-
den-Wirttemberg zu beurteilen. In solchen Fallen ist die rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der

Unteren Denkmalschutzbehérde zwingend.”

Archéologische Denkmalpflege:
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Innerhalb der Geltungsraume sind amtlich ausgewiesene archiologische Verdachtsflachen/
Priffalle und Kulturdenkmale vorhanden.

Im Fall von Bodeneingriffen etwa beim Bau von Werbeanlagen sind Aufschliisse von archaolo-
gischen Funden und Befunden der lokalen Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte, sowie der
ortlichen Sachkultur nicht grundsatzlich auszuschlieBen, bei denen es sich um Kulturdenkmale
gem. § 2 DSchG handeln kann. Da es sich jedoch um raumlich eng begrenzte MaBnahmen han-
delt kénnen aus fachlicher Sicht Bedenken hier jeweils zurlickgestellt werden.

Zur Berlcksichtigung etwa betroffener archdologischer Belange in den ausgewiesenen Gebie-
ten ist weiterhin auf die einschlédgigen Festsetzungen der Bebauungspléne zu verweisen. Fla-
chige MaBBnahmen im Bereich ausgewiesener archdologischer Kulturdenkmale und Priffalle
bedirfen fachlicher Prifung bzw. denkmalschutzrechtlicher Genehmigung. Fir punktuelle Vor-
haben zum Bau von Fremdwerbeanlagen wird ausdricklich auf die Einhaltung der Regelungen
der §8 20 und 27 DSchG (Meldepflicht zufalliger Bodenfunde) hingewiesen:

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archdologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, sind gemiB § 20 DSchG Denkmalbehérde(n) oder Gemeinde umgehend zu
benachrichtigen. Archiologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, bearb. Holzer, Keramik-
reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erd-
verfarbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverédndertem
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Regierungsprasidium
Stuttgart, Referat 84 - Archzologische Denkmalpflege (E-Mail: Archaeologiel A-

DES@rps.bwl.de) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-

nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-

chéologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Mit Ruckfragen wenden Sie sich bitte an: ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de

Mit freundlichen GrifRBen

M. Eng Lucas Bilitsch
Dr. Gerhard Schneider
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Datenschutzhinweise

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungsprésidien Baden-
Wirttemberg verarbeiten, erhalten Sie im Internet unter:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/
oder postalisch auf Anfrage.
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Von: Borth Ulrike

An: Bauleitplanung
Betreff: Sammel- / Konvoiverfahren iiber die Anderung bzw. Aufstellung der Art der baulichen Nutzung fiir

verschiedene Bebauungsplane in Winnenden-Baach, Winnenden-Birkmannsweiler, Winnenden-
Hertmannsweiler und Winnenden-Héfen - Stellungname

Datum: Mittwoch, 23. Juli 2025 15:41:42
Anlagen: image002.png

image003.png
image004.png

Stellungnahme zum Sammel- / Konvoiverfahren iiber die Anderung bzw.
Aufstellung der Art der baulichen Nutzung fiir verschiedene Bebauungspléne in
Winnenden-Baach, Winnenden-Birkmannsweiler, Winnenden-Hertmannsweiler
und Winnenden-Ho6fen; Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Anthes,
vielen Dank fur die Beteiligung am oben genannten Verfahren.

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.07.2025 folgenden Beschluss
gefasst:

1. Den durch das Sammel- und Konvoiverfahren verfolgten stadtebaulichen
Zielen stehen keine regionalplanerischen Bedenken entgegen.
2. Die regionalplanerischen Regelungen zur Einzelhandelsagglomeration

sind zu beachten. Soweit (kleinflachiger) Einzelhandel zugelassen werden
soll, stehen Ziele des Regionalplans nur unter der MaBBgabe nicht
entgegen, dass lber geeignete Festsetzungen sichergestellt ist, dass eine
in der Summe groBflachige Einzelhandelsagglomeration im Sinne des
Regionalplans entstehen kann. Im Einzelnen wird auf die
regionalplanerische Wertung verwiesen.

3. Unter der MaBBgabe, dass die Festsetzungen zur Zulassigkeit von
Wohnnutzungen in den Gewerbegebieten ,Gewerbegebiet Schmiede, 1.
Anderung” und ,Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung, 1. Anderung”
das mit dem Plansatz 2.4.3.1.1 (Z) verbundene Ziel (Regionaler
Gewerbeschwerpunkt) nicht beeintrachtigen, bestehen keine
regionalplanerischen Bedenken.

4. Gegen die Ubrigen Bebauungsplandnderungen bzw. die Neuaufstellung

bestehen keine regionalplanerischen Bedenken.

Dem Beschlussvorschlag geht folgender Sachvortrag mit regionalplanerischer Wertung
voraus:

Sachvortrag:

Die Stadt Winnenden hat in der Vergangenheit verschiedene Entwicklungskonzepte als
,Rahmenpléne der stadtebaulichen Entwicklung” gemal BauGB beschlossen. Im
Einzelnen sind dies:

. das Einzelhandelskonzept der Stadt Winnenden,

. das Gewerbeflachenentwicklungskonzept der Stadt Winnenden,
. das Vergnugungsstattenkonzept der Stadt Winnenden,

. die Werbeanlagenkonzeption der Stadt Winnenden.

Die Stadt hat untersucht, fur welche Bereiche in den einzelnen Ortsteilen eine
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Umsetzung der Konzepte erforderlich ist. Mit dem vorliegenden Sammel- und
Konvoiverfahren werden durch mehrere Verfahren gleichen Inhalts bzw. raumlichen
Umgriffs die Art der baulichen Nutzung hinsichtlich der Zulassigkeit von
Einzelhandelsbetrieben, Vergnigungsstatten, Werbeanlagen zur Fremdwerbung sowie
Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen und Betriebsleiterinnen und
Betriebsleitern bzw. Inhaberinnen und Inhabern in den Teilorten Hoéfen, Baach,
Birkmannsweiler und Hertmannsweiler neu geregelt und gleichzeitig auf die Regelung
der aktuellen BauNVO umgestellt.

Hierzu sollen die Festsetzungen von insgesamt 28 rechtskraftigen Bebauungspléanen
geandert sowie in Hertmannsweiler ein Bebauungsplan (,Ostlich der Stuttgarter
StraBe”) neu in einem ,Sammel- und Konvoiverfahren” aufgestellt werden.

Die anderen Festsetzungen und o6rtlichen Bauvorschriften der bestehenden
Bebauungsplane werden nicht geandert. In insgesamt 11 Bebauungsplénen des
Sammel- und Konvoiverfahrens sind als Art der baulichen Nutzung ,eingeschrankte
Gewerbegebiete”, ,Gewerbegebiete” oder ,Industriegebiete” festgesetzt.

Die einzelnen Grundsticke in den Geltungsbereichen sind Uberwiegend bereits bebaut.

Regionalplanerische Wertung:
Regionalplanerische Ziele sind durch Bauleitplanverfahren ohne Festsetzungen zu
gewerblichen Nutzungen nicht berdhrt.

Die Geltungsbereiche der Bebauungsplane

. Hertmannsweiler: ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung’,
. Hertmannsweiler: ,Gewerbegebiet Schmiede — 1. Anderung, 1. Anderung” sowie
. Hertmannsweiler: ,Schmiede II, 1. Anderung”

"

liegen in einem ,Schwerpunkt fur Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen
(PS 2.4.3.1.6 (2)).

In Regionalen Gewerbeschwerpunkten sind gemal Plansatz 2.4.3.1.1 (Z) andere
raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit den vorrangigen
Nutzungen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind.

Zudem sind hier EinzelhandelsgroBprojekte mit einer Verkaufsflache von mehr als 800
m? (PS 2.4.3.2.2 (2)), Einzelhandelsagglomeration (PS 2.4.3.2.8 (2)) sowie
Veranstaltungszentren unzulassig (vgl. PS 2.4.3.1.4 (Z)). Mit den regionalen
Gewerbeschwerpunkten sollen Flachen insbesondere fur (flachenintensivere)
Produktionsbetriebe und produktionsnahe Dienstleistungen vorgehalten werden.

Einzelhandel (Festsetzungen auf Grundlage des Einzelhandelskonzepts):
Folgende geplante Bebauungsplananderungen bedurfen einer Einzelfallbetrachtung:

. Hertmannsweiler: ,Ostlich der Stuttgarter StraRe”, Neuaufstellung
. Hertmannsweiler: ,Gewerbegebiet Schmiede”, 1. Anderung
. Hertmannsweiler: ,Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung, 1. Anderung”

Zu ,Ostlich der Stuttgarter StraBe”:

Hier sind die Festsetzungen zu Einzelhandelsbetrieben widersprtchlich: In den
Festsetzungen der als Ml festgesetzten Flachen sind Einzelhandelsbetriebe mit
zentrenrelevanten Sortimenten bis zu einer Verkaufsflache von 800 m? allgemein
zuldssig. Gleichzeitig werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten
und nicht zentrenrelevanten Sortimenten als nicht zulassig festgesetzt. Dieser
Widerspruch sollte aufgeldst werden. Méglicherweise sollen im Ml — wie in anderen
Bebauungsplanen im Rahmen dieses Verfahrens — nur nahversorgungsrelevante
Sortimente bis zu einer Verkaufsflache von 800 m® allgemein zulassig und anderer



zentren- und nicht zentrenrelevanter Einzelhandel im Ubrigen nicht zuléssig sein.
Dieser Regelung wurden Ziele des Regionalplans nicht entgegenstehen. Andernfalls ist
Uber geeignete Festsetzungen sicherzustellen, dass keine in der Summe groBflachige
Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans entstehen kann.

Zu ,Gewerbegebiet Schmiede”, 1. Anderung:

Innerhalb der als Ml festgesetzten Flachen wird Einzelhandel auf
nahversorgungsrelevante Sortimente und hochstens 800 m?* Verkaufsflache begrenzt
und Einzelhandel im Ubrigen ausgeschlossen. Dem stehen Ziele des Regionalplans
nicht entgegen.

Innerhalb der als GE festgesetzten Flachen werden nur zentrenrelevante
Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. Nicht zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe
mit maximal 800 m? Verkaufsflache sind zulassig. Damit kann bei Ansiedlung mehrerer
(kleinflachiger) Einzelhandelsbetriebe eine in der Summe groBflachige
Einzelhandelsagglomeration entstehen. Dies wirde an diesem Standort Zielen des
Regionalplans widersprechen. Uber geeignete Festsetzungen ist daher sicherzustellen,
dass keine Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans entstehen kann
oder Einzelhandel insgesamt ausgeschlossen wird.

Zu ,Gewerbegebiet Schmiede — 1. Anderung”, 1. Anderung:

Die einzelhandelsbezogenen Festsetzungen fur das GE sind widersprichlich: Allgemein
zulassig sind u. a. Gewerbebetriebe unter Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben.
Gleichzeitig werden als allgemein zulassig aufgefuhrt: Einzelhandelsbetriebe mit nicht
zentrenrelevanten Sortimenten und maximal 800 m* Verkaufsflache. Damit kann bei
Ansiedlung mehrerer (kleinflachiger) Einzelhandelsbetriebe eine in der Summe
groBflachige Einzelhandelsagglomeration entstehen. Dies wirde an diesem Standort
Zielen des Regionalplans widersprechen. Uber geeignete Festsetzungen ist daher
sicherzustellen, dass keine Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans
entstehen kann oder Einzelhandel ist — wie in den aktuell geltenden Festsetzungen des
Bebauungsplans — weiterhin insgesamt auszuschlieRen.

Gegen die Ubrigen Bebauungsplananderungen bzw. die Neuaufstellung bestehen in
Bezug auf die einzelhandelsbezogenen Festsetzungen keine regionalplanerischen
Bedenken.

Festsetzungen der maximal zuléssigen Zahl der Wohnungen (Festsetzungen auf
Grundlage des Gewerbeflachenkonzepts):

Das Gewerbeflachenentwicklungskonzept der Stadt Winnenden sieht u. a. vor, wo
erforderlich maximal zwei Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
fur Betriebsinhaberinnen und Inhaber und Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegendber in Grundflache und Baumasse
untergeordnet sind, ausnahmsweise zuzulassen.

Diese hochstzulassige Zahl an Wohneinheiten soll laut Begriindung des Sammel- und
Konvoiverfahrens nur zugelassen werden, wenn eine Uberzeugende Ein- und
Abgrenzung der Betriebsbezogenheit und ein Nachweis des raumlich-funktionalen
Zusammenhangs mit dem Betriebsgrundstuck besteht. In den Féllen, in denen mit dem
Sammel- und Konvoiverfahren sogenannte Betriebsleitendenwohnungen festgesetzt
werden, werden diese jedoch als ,allgemein zulassig” festgelegt und nicht als
Ausnahme.

Mit der Zulassung von Wohnnutzung in Gewerbegebieten ist jedoch die Gefahr
verbunden, dass aus immissionsschutzrechtlichen Griinden eine gewerbliche Nutzung



erheblich eingeschrankt werden kann.

Die Regionalen Gewerbeschwerpunkte sind Vorranggebiete fur Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen. Daher sind hier raumbedeutsame Nutzungen
ausgeschlossen, wenn sie mit den vorrangigen Nutzungen oder Zielen der
Raumordnung — also der Nutzung fur Industrie, Gewerbe oder Dienstleitungen nicht
vereinbar sind.

Im Gewerbegebiet sowie ,Schmiede II, 1. Anderung” sind Wohnnutzungen
ausgeschlossen.

In den Gewerbegebieten im Regionalen Gewerbeschwerpunkt (Gewerbegebiet
Schmiede, 1. Anderung” sowie ,Gewerbegebiet Schmiede — 1. Anderung, 1. Anderung”)
sind zwei Betriebsleitendenwohnungen je Gewerbebetrieb allgemein zulassig. Dies
kann aus immissionsschutzrechtlichen Grunden zu einer Einschrankung der Nutzbarkeit
der Gewerbegebiete im Sinne des Plansatzes 2.4.3.1.1 (£) fuhren. Aus diesem Grund
sind die Festsetzungen zur Zulassigkeit von Wohnnutzungen so zu treffen, dass
hierdurch das mit dem Regionalen Gewerbeschwerpunkt verbundene Ziel nicht
beeintrachtigt wird.

Festsetzungen auf Grundlage des Vergnigungsstattenkonzepts sowie der
Werbeanlagenkonzeption

Durch die Festsetzungen in Hinblick auf die Vergntgungsstatten und die
Werbeanlagen werden regionalplanerische Belange nicht beruhrt.

Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen bzw, uns nach Inkrafttreten des
Planes ein Exemplar der Planunterlagen, moglichst in digitaler Form (an: planung@region-
stuttgart.org), zu Uberlassen.

Fur die Gewahrung der Fristverlangerung danken wir.
Bei Ruckfragen rufen Sie uns gerne an.
Mit freundlichen GruBen

Barbara Jahnz
Referentin flr Regional- und Siedlungsplanung

jahnz@region-stuttgart.org

Verband
Region Stuttgart
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Stadtverwaltung Winnenden
Stadtentwicklung

Torstral’e 10

71361 Winnenden

Beteiligung am Bebauungsplanverfahren Sammel- und Konvoiverfah-
ren zur Anderung der Art der baulichen Nutzung

Fristablauf fur die Stellungnahme am 17.11.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen:
Am Verfahren wurden das

Amt fiir Umweltschutz

beteiligt.

Aufgrund der Fachbehdérdenbeteiligung liegen der Geschéftsstelle fir
Genehmigungs- und Planverfahren folgende Informationen vor:

Amt fir Umweltschutz

Naturschutz und Landschaftspflege
Es bestehen keine Bedenken.

Immissionsschutz
Es bestehen keine Bedenken.

Grundwasserschutz

Die Planung berthrt die Wasserschutzgebiete Nr. 119.074 ,Tiefbrunnen
Schwaikheimer Strafle“, Nr. 119.112 ,Seehaldebrunnen I+lI“ sowie
Nr.119.114 ,Brunnen zwischen den Bachen®. Es bestehen keine Bedenken,
sofern die Rechtsverordnungen dieser Wasserschutzgebiete beachtet wer-
den.

Baurechtsamt

Dienstgebaude
Alter Postplatz 10
71332 Waiblingen

Auskunft erteilt

Frau Giese

Telefon 07151/501-2318
Telefax 07151/501-2482
S.Giese@rems-murr-kreis.de

Unser Zeichen
Bitte bei Antwort angeben
621.131/2025/1595

13.11.2025

Ihre Nachricht vom/Zeichen

Telefon (Zentrale)
07151 501-0

Allgemeine Sprechzeiten
Mo. — Fr. 08:30 —12:00 Uhr
Do. 13:30 — 18:00 Uhr

Bankverbindung
Kreissparkasse Waiblingen

IBAN DE29 6025 0010 0000 2000 37

BIC SOLADES1WBN

VVS Anschluss
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Sachbearbeiter: Herr Dr. Schuler
Telefonnummer: 07151 501 - 2828

Bodenschutz
Es bestehen keine Bedenken.

Altlasten und Schadensfalle
Es bestehen keine Bedenken.

Die altlastenrelevante Einstufung bzw. die Exposition einzelner ggf. betroffener altlastenver-
dachtiger Flachen innerhalb der verschiedenen Bebauungsplane andert sich nicht.

Kommunale Abwasserbeseitigung
Es bestehen keine Bedenken.

Gewisserbewirtschaftung

Im vorliegenden Verfahren werden Bebauungsplane, deren Offenlage erfolgt ist, gedndert und
erneut ausgelegt. Die betroffenen Bebauungsplane seitens der Gewasserbewirtschaftung wer-
den im Folgenden mit den hier tangierten Gewassern aufgelistet.

Dies betrifft die Bebauungsplane:
Stadltteil Birkmannsweiler:

01 Bebauungsplan "OM Birkmannsweiler", 1. Anderung, erneute Entwurfsfeststellung des
Textteils. Der Bebauungsplan tangiert das Gewasser Il. Ordnung Buchenbach.

02 Bebauungsplan "Katzenbach", 1. Anderung, erneute Entwurfsfeststellung des Textteils.
Der Bebauungsplan tangiert das Gewasser Il. Ordnung Unterer Bach.

08 Bebauungsplan "Buchenstrasse”, 1. Anderung, erneute Entwurfsfeststellung desText-
teils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

10 Bebauungsplan "Industriegebiet - llI", 1. Anderung, erneute Entwurfsfeststellung des
Planteils und des Textteils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

Stadtteil Hertmannsweiler:

01 Bebauungsplan "Ostlich der Stuttgarter StralRe", erneute Entwurfsfeststellung des Text-
teils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

02 Bebauungsplan "Zwischen Karl-Georg-Pleiderer- und Bruckwiesenstralle", erneute Ent-
wurfsfeststellung des Textteils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

03 Bebauungsplan " Ortsmitte Hertmannsweiler ", erneute Entwurfsfeststellung des Text-
teils. Der Bebauungsplan tangiert das verdolte Gewasser Il. Ordnung Hertmannsweiler
Bach.

11 Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schmiede", 1. Anderung, erneute Entwurfsfeststellung
des Textteils und Planteils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

12 Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung", 1. Anderung, erneute Ent-
wurfsfeststellung des Textteils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.
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13 Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schmiede 11", 1. Anderung, erneute Entwurfsfeststel-
lung des Textteils und Planteils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

Stadtteil Hofen:

02 Bebauungsplan "Hoféacker — Anderung und Erweiterung”, 1. Anderung, erneute Ent-
wurfsfeststellung des Textteils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

03 Bebauungsplan ,GE-Gebiet Wistenacker — Schul- und Sportzentrum®. Der Bebauungs-
plan tangiert das Gewasser Il. Baacher Bachlein.

04 Bebauungsplan "Gassenacker-Brunnenacker", 1. Anderung, erneute Entwurfsfeststel-
lung des Textteils. Der Bebauungsplan tangiert kein Gewasser.

Stadtteil Winnenden
Bei allen Bebauungsplanen der Kernstadt Winnenden sind keine Gewasser betroffen.

Soweit bei samtlichen Bebauungsplanen, bei denen Gewasser tangiert werden, die folgenden
gesetzlichen Vorgaben des Gewasserrandstreifens beachtet werden, bestehen keine Beden-
ken:

Nach § 38 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dient der Gewasserrandstreifen der Erhaltung
und Verbesserung der 6kologischen Funktionen oberirdischer Gewasser.

Dieser umfasst nach § 38 Abs. 2 WHG das Ufer und den Bereich, der an das Gewasser land-
seits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Bemessen wird der Gewasserrandstreifen ab
der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewassern mit ausgepragter Béschungsoberkante ab
dieser. Nach § 29 Abs. 1 Wassergesetz fur Baden-Wurttemberg (WG) ist der Gewasserrand-
streifen im Innenbereich finf Meter breit.

Die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen im Gewasserrandstreifen ist nach § 29
Abs. 3 Wassergesetz fur Baden-Wurttemberg (WG) verboten.

Im Gewasserrandstreifen ist das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strauchern,
sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen und Strauchern laut § 38 Abs. 4
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verboten. In den Gewasserrandstreifen sind Baume und Strau-
cher laut § 29 Abs. 2 Wassergesetz flir Baden-Wirttemberg (WG) zu erhalten, soweit die Besei-
tigung nicht fir den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewasser, zur Pflege des Bestandes
oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.

Des Weiteren untersagt sind der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die nicht nur
zeitweise Ablagerung von Gegenstanden. Nach § 29 Abs. 3 Wassergesetz fur Baden-
Wirttemberg (WG) ist der Einsatz und die Lagerung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln in
einem Bereich von funf Metern verboten. Hiervon ausgenommen sind Wundverschlussmittel zur
Baumpflege und Wildbissschutzmittel.

Sachbearbeiter: Herr Oehl
Telefonnummer: 07151 501 - 2855

Starkregenrisikomanagement

Der Bundesraumordnungsplan Hochwasser sieht vor, dass bei Planungen und Ma3nahmen auf

die Auswirkungen von Starkregen eingegangen werden muss, um Schaden zu vermeiden.
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Fir das Plangebiet existiert noch keine Starkregengefahrenkarte — ist aber in Planung.

Es wird dringend empfohlen, das Thema Starkregen explizit in Bebauungsplanen abzuhandeln,
damit auf die objektbezogene Eigenvorsorge hingewiesen werden kann. Des Weiteren sollten
im Zuge einer ggf. notwendigen Flachen- bzw. Bauvorsorge direkt MalRnahmen fur gefahrdete
Bereiche im Textteil/Planteil festgelegt werden, um ein sicheres Bauen zu gewahrleisten. Re-
tentionsraume wie z.B. Regenruckhaltebecken sind im Starkregenfall als bereits voll anzuneh-
men.

Sachbearbeiterin: Frau Ginther
Telefonnummer: 07151 501 - 2149

Hochwasserschutz und Wasserbau

Nach den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) des Landes Baden-Wirttemberg werden die
Planbereiche der Bebauungspléne ,Ortsmitte Birkmannsweiler, 1. Anderung®, ,Katzenbach, 1.
Anderung“ und Industriegebiet I, 1. Anderung“, allesamt im Ortsteil Birkmannsweiler, teilweise
bei einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis iberschwemmt und liegen somit in einem festge-
setzten Uberschwemmungsgebiet (vgl. Anlagen).

Entsprechend § 78 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hat die Gemeinde in festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten bei der Aufstellung, Anderung oder Ergénzung von Bauleitplanen
fur die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1 und 2 oder § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen
sind, in der Abwagung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches insbesondere zu bertcksichti-
gen:

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,

2. die Vermeidung einer Beeintrachtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.

Dies gilt fur Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches entspre-
chend.

Die Uberschwemmungsverhaltnisse sind in der Begriindung zur Anderung der Bebauungspléane
abzuhandeln. AuBerdem ist das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet in den Bebauungspla-
nen darzustellen.

Sachbearbeiterin: Frau Hett
Telefonnummer: 07151 501 - 2146

Anlagen
Ausschnitte aus deH Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Wirttemberg
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Von: Jahnz Barbara

An: Bauleitplanung
Betreff: Sammel- und Konvoiverfahren zur Anderung der Art der baulichen Nutzung - Beteiligung der Behdrden und

sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch und §4a Abs. 3 (BauGB) -
Stellungnahme

Datum: Donnerstag, 11. Dezember 2025 13:24:58
Anlagen: image002.png

image003.png

image004.png

Stellungnahme zum Sammel- / Konvoiverfahren zur Anderung der Art der baulichen
Nutzung - Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch und §4a Abs. 3 (BauGB);

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fur die Beteiligung am oben genannten Verfahren.
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2025 folgenden Beschluss gefasst:

1. Den durch das Sammel- und Konvoiverfahren verfolgten stadtebaulichen Zielen
stehen keine regionalplanerischen Ziele entgegen.

2. Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung”: Mit den Festsetzungen
innerhalb des GE 1und GEe werden Einzelhandelsbetriebe allgemein ausgeschlossen.
Nicht zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe sind in den folgenden Festsetzungen
jedoch zulassig. Diese Festsetzung ist widersprdchlich. Damit kann bei Ansiedlung
mehrerer (kleinflachiger) Einzelhandelsbetriebe eine in der Summe grofflachige
Einzelhandelsagglomeration entstehen. Dies widerspricht an diesem Standort Zielen
des Regionalplans, es bestehen entsprechend Bedenken. Uber geeignete
Festsetzungen ist daher sicherzustellen, dass entweder keine
Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans entstehen kann oder
Einzelhandel — wie innerhalb der als GE 2 festgesetzten Flachen — insgesamt
ausgeschlossen wird.

3. Bebauungsplan ,Industriegebiet Ill”: Mit den Festsetzungen innerhalb der Gebiete GE3
und GE4 werden Einzelhandelsbetriebe allgemein ausgeschlossen. Nicht
zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe sind in den Festsetzungen jedoch zuldssig.
Diese Festsetzung ist widerspruchlich. Damit kann bei Ansiedlung mehrerer
(kleinflachiger) Einzelhandelsbetriebe eine in der Summe grofBflachige
Einzelhandelsagglomeration entstehen. Dies widerspricht an diesen Standorten Zielen
des Regionalplans, es bestehen entsprechend Bedenken. Uber geeignete
Festsetzungen ist daher sicherzustellen, dass entweder keine
Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans entstehen kann oder
Einzelhandel — wie innerhalb der als GE 1 und GE 2 festgesetzten Flachen —
ausgeschlossen wird.

4. Unter der Voraussetzung, dass die Festsetzungen zur Zuldssigkeit von
Wohnnutzungen im Gewerbegebiet ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung” GE 1
und GEe das mit dem Plansatz 2.4.3.1.1 (£) verbundene Ziel (Regionaler
Gewerbeschwerpunkt) nicht beeintrachtigen, bestehen keine regionalplanerischen
Bedenken.

5. Gegen die Ubrigen Bebauungsplananderungen bzw. die Neuaufstellung bestehen
keine regionalplanerischen Bedenken.

Dem Beschlussvorschlag geht folgender Sachvortrag mit regionalplanerischer Wertung
voraus:

Sachvortrag:
Die Stadt Winnenden fasst mit einem Sammel- und Konvoiverfahren mehrere Verfahren
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gleichen Inhalts bzw. raumlichen Umgriffs zusammen. Dabei soll die Art der baulichen
Nutzung hinsichtlich der Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben, Vergnigungsstatten,
Werbeanlagen zur Fremdwerbung sowie Wohnungen far Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen und Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern bzw. Inhaberinnen und
Inhabern neu geregelt und gleichzeitig auf die Regelung der aktuellen BauNVO umgestellt
werden.

Der Verband Region Stuttgart wurde hierzu zuletzt im formlichen Beteiligungsverfahren
angehort. Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.07.2025 folgenden
Stellungnahme hierzu beschlossen (Vorlage PLA 077/2025):

1. Den durch das Sammel- und Konvoiverfahren verfolgten stadtebaulichen Zielen stehen keine
regionalplanerischen Bedenken entgegen.
2. Die regionalplanerischen Regelungen zur Einzelhandelsagglomeration sind zu beachten. Soweit

(kleinflachiger) Einzelhandel zugelassen werden soll, stehen Ziele des Regionalplans nur unter
der MaBgabe nicht entgegen, dass Uber geeignete Festsetzungen sichergestellt ist, dass keine
in der Summe groBflachige Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans entstehen
kann. Im Einzelnen wird auf die regionalplanerische Wertung verwiesen.

3. Unter der MaBgabe, dass die Festsetzungen zur Zulassigkeit von Wohnnutzungen in den
Gewerbegebieten ,Gewerbegebiet Schmiede”, 1. Anderung und ,Gewerbegebiet Schmiede — 1.
Anderung’, 1. Anderung das mit dem Plansatz 2.4.3.1.1 (Z) verbundene Ziel (Regionaler
Gewerbeschwerpunkt) nicht beeintrachtigen, bestehen keine regionalplanerischen Bedenken.

4. Gegen die tbrigen Bebauungsplananderungen bzw. die Neuaufstellung bestehen keine
regionalplanerischen Bedenken.

Die Stadt Winnenden beteiligt nun erneut am Sammel- und Konvoiverfahren: Die
Festsetzungen wurden insbesondere bezuglich der in der Stellungnahme vom 23.07.2025
gefassten Beschlusses vorgebrachten Hinweise gedndert. Zudem werden fur die Kernstadt
von Winnenden 16 Bebauungspléne in das Sammel- und Konvoiverfahren neu
aufgenommen.

Regionalplanerische Wertung:
Die Geltungsbereiche der Bebauungsplane

. Hertmannsweiler: ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung”,
. Hertmannsweiler: ,Gewerbegebiet Schmiede — 1. Anderung, 1. Anderung” sowie
. Hertmannsweiler: ,Schmiede II, 1. Anderung”

liegen in einem ,Schwerpunkt fur Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen” (PS
2.4.3.11(Z)und 2.4.3.1.6 (2)).

gednderte einzelhandelsbezogene Festsetzungen:
. Hertmannsweiler:
o ,Ostlich der Stuttgarter StraBe” und ,Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung, 1. Anderung”:

Die Anregungen und Bedenken der Stellungnahme des Verbands Region Stuttgart, die am
23.07.2025 beschlossen wurde, sind in den Festsetzungen der Bebauungsplane ,Ostlich der
Stuttgarter StraBe” und ,Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung, 1. Anderung” in Hertmannswesiler
berdcksichtigt worden. Sie stehen jetzt in Einklang mit den einzelhandelsbezogenen
regionalplanerischen Vorgaben.

o ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung”:
Innerhalb der als Ml festgesetzten Flachen wird Einzelhandel auf nahversorgungsrelevante
Sortimente begrenzt und Einzelhandel im Ubrigen ausgeschlossen. Dem stehen Ziele des
Regionalplans nicht entgegen.
Innerhalb der als GE 1und der als GEe festgesetzten Flachen werden Einzelhandelsbetriebe zwar
zunachst allgemein ausgeschlossen. Nicht zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe sind in den
folgenden Festsetzungen dann aber zulassig. Diese Festsetzung erscheint widerspriichlich. Dartber
hinaus kann damit bei Ansiedlung mehrerer (kleinflachiger) Einzelhandelsbetriebe eine in der
Summe groBflachige Einzelhandelsagglomeration entstehen. Dies widerspricht an diesem Standort
Zielen des Regionalplans, es bestehen entsprechend Bedenken. Uber geeignete Festsetzungen ist



daher sicherzustellen, dass keine Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans
entstehen kann oder Einzelhandel ist — wie innerhalb der als GE 2 festgesetzten Flachen —
insgesamt auszuschlieBen.

Die fur das GE 2 vorgenommenen Festsetzungen schlieBen Einzelhandel insgesamt aus und stehen
damit in Einklang mit den regionalplanerischen Vorgaben.

. Birkmannsweiler:
o ,Industriegebiet III":

Beim Bebauungsplan ,Industriegebiet lll” in Birkmannsweiler werden innerhalb der Gebiete GE3
und GE4 Einzelhandelsbetriebe zwar zunachst allgemein ausgeschlossen. Nicht zentrenrelevante
Einzelhandelsbetriebe sind in den folgenden Festsetzungen dann aber zuléssig. Diese Festsetzung
erscheint zunachst widerspruchlich. Dardber hinaus kann damit bei Ansiedlung mehrerer
(kleinflachiger) Einzelhandelsbetriebe eine in der Summe groBflachige Einzelhandelsagglomeration
entstehen. Dies widerspricht an diesen Standorten Zielen des Regionalplans, es bestehen
entsprechend Bedenken. Uber geeignete Festsetzungen ist daher sicherzustellen, dass keine
Einzelhandelsagglomeration im Sinne des Regionalplans entstehen kann oder Einzelhandel — wie
innerhalb der als GE 1 und GE 2 festgesetzten Flachen — insgesamt ausgeschlossen wird.

Gegen die Ubrigen Bebauungsplananderungen bestehen in Bezug auf die
einzelhandelsbezogenen Festsetzungen keine regionalplanerischen Bedenken.

geanderte Festsetzungen der maximal zulassigen Zahl der Wohnungen (Festsetzungen auf
Grundlage des Gewerbeflachenkonzepts):

. Hertmannsweiler:
Mit der Zulassung von Wohnnutzung in Gewerbegebieten ist die Gefahr verbunden, dass aus
immissionsschutzrechtlichen Griinden eine gewerbliche Nutzung erheblich eingeschrankt werden
kann. Die Regionalen Gewerbeschwerpunkte sind Vorranggebiete fur Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen. Daher sind hier raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, wenn
sie mit den vorrangigen Nutzungen oder Zielen der Raumordnung — also der Nutzung fur
Industrie, Gewerbe oder Dienstleitungen nicht vereinbar sind.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung” sind im Bereich
GE 1und im GEe nach wie vor zwei Betriebsleiterwohnungen zulassig. Dies kann aus
immissionsschutzrechtlichen Griinden zu einer Einschrankung der Nutzbarkeit der Gewerbegebiete
im Sinne des Plansatzes 2.4.3.1.1 (Z) fuhren. Aus diesem Grund sind die Festsetzungen zur
Zulassigkeit von Wohnnutzungen so zu treffen, dass hierdurch das mit dem Regionalen
Gewerbeschwerpunkt verbundene Ziel nicht beeintrachtigt wird.
Im Bereich GE 2 wurden diese nun ausgeschlossen. Dies steht jetzt in Einklang mit den
regionalplanerischen Vorgaben beziglich des Regionalen Gewerbeschwerpunkt.
In den Gewerbegebieten ,Gewerbegebiet Schmiede — 1. Anderung, 1. Anderung” sind
Wohnnutzungen ausgeschlossen. Dies steht jetzt in Einklang mit den regionalplanerischen
Vorgaben beziglich des Regionalen Gewerbeschwerpunkt.
Im Gewerbegebiet sowie ,Schmiede II, 1. Anderung” sind Wohnnutzungen ausgeschlossen. Dies
steht jetzt in Einklang mit den regionalplanerischen Vorgaben bezdglich des Regionalen
Gewerbeschwerpunkt.

Der Ausschluss der Betriebsleiterwohnungen entspricht der Forderung gemal dem Beschluss
des Planungsausschusses vom 23.07.2025.

Bezlglich des Bereichs GE 1 des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung”
gilt weiterhin die Stellungnahme vom 23.07.2025:  Unter der MaBBgabe, dass die
Festsetzungen zur Zuldssigkeit von Wohnnutzungen das mit dem Plansatz 2.4.3.1.1 (2)
verbundene Ziel (Regionaler Gewerbeschwerpunkt) nicht beeintréchtigen, bestehen keine
regionalplanerischen Bedenken.

Neu hinzugekommene Bebauungsplane im Bereich der Kernstadt Winnenden:

Die Geltungsbereiche liegen alle innerhalb des im Regionalplan fur das Unterzentrum
Winnenden als Vorranggebiet festgelegten Standortbereichs fur Einzelhandelsgrol3projekte.
Regionalplanerische Ziele sind durch Bauleitplanverfahren ohne Festsetzungen zu
gewerblichen Nutzungen nicht berdhrt.



Sonstige Festsetzungen:
Festsetzungen auf Grundlage des Vergnigungsstattenkonzepts sowie der

Werbeanlagenkonzeption. Durch die Festsetzungen in Hinblick auf die Vergnugungsstatten
und die Werbeanlagen werden regionalplanerische Belange nicht beruhrt.

Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen bzw. uns nach Inkrafttreten des
Planes ein Exemplar der Planunterlagen, moglichst in digitaler Form (an: planung@region-
stuttgart.org), zu Uberlassen.

Fur die Gewahrung der Fristverlangerung danken wir.

Bei Ruckfragen rufen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen GruB3en

Barbara Jahnz
Referentin fur Regional- und Siedlungsplanung

jahnz@region-stuttgart.org

Verband
Region Stuttgart

Protected link to region-stuttgart.org
Newsletter Anmeldung (Protected link to region-stuttgart.org)

in© f
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https://secureportal.winnenden.de/link?id=BAgAAABmTW5FZPyaXbsAAACVMBrb-7gwc_tYFve_bkTUsELaWA3UUrM3qDCRljbyQzOFZAeH9KTz1OPMqC2pvxSuDu3BDwNRMVwIhyJtBvT-4K24g4K5L6dnqzvtU6d7RSQmgASBQjtxmxRH7G5o8lcw5IIthpyrNfGBRUiXthhZtC9sE6_VXM5iDYXi54cm7i9N6qnWZtVewI8-lzq7lpVvthSmET20NhGWXStPAwXipxYXHd6NcTl2MMNAfmRMhBiVN_C0mUGPF8L70
https://www.linkedin.com/company/verband-region-stuttgart/
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https://secureportal.winnenden.de/link?id=BAgAAABmTW5FZPyaXY0AAAAl72mk4mKeIYMqqhjLEr8k-sIhyLjimYfVDcb7u0SAlSUHy9YN5VdUzafvPQEwOyT0aQCXKZawBSe2VSJkFc7VZ8ialWPT7BjEhdNcM6VPNkeyDeg4OhxrZ8VayVYaV_B_35Aj__DOIrFp0_6rrBFUxzpt07MugzAil0i-yriql3bEZHOdJ4BKTUeBVAo1
https://secureportal.winnenden.de/link?id=BAgAAABmTW5FZPyaXY0AAAAl72mk4mKeIYMqqhjLEr8k-sIhyLjimYfVDcb7u0SAlSUHy9YN5VdUzafvPQEwOyT0aQCXKZawBSe2VSJkFc7VZ8ialWPT7BjEhdNcM6VPNkeyDeg4OhxrZ8VayVYaV_B_35Aj__DOIrFp0_6rrBFUxzpt07MugzAil0i-yriql3bEZHOdJ4BKTUeBVAo1

REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART
ABTEILUNG WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR

Regierungsprisidium Stuttgart - Postfach 80 07 09 - 70507 Stuttgart
Stuttgart 28.04.2021

Stadtverwaltung Winnenden Name Isabel Ennulat
71361 Winnenden Durchwahl 0711 904-12114
Postfach 280 Aktenzeichen RPS21-2434-436/1/2

(Bitte bei Antwort angeben)

Versand erfolgt nur per E-Mail an:
anja.wollin@winnenden.de

a& Sammel- und Konvoiverfahren fur verschiedene Bebauungsplane in Winnenden,
Baach, Birkmannsweiler, Hertmannsweiler und Hofen
Fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange ge-
maf § 4 Abs. 1 BauGB

Ilhr Schreiben vom 11.03.2021, |hr Zeichen: 60-WollinA

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intranet
eingestellt und damit den Fachabteilungen im Hause zuganglich gemacht.

Nach kursorischer Prifung handelt es sich bei den Bebauungsplanen, die Gegenstand
des vorliegenden ,Sammel- und Konvoiverfahren® sind, entgegen dem von lhnen vor-
gelegten Formblatt nicht ausschlieBlich um entwickelte Bebauungsplane. Ein entwi-
ckelter Bebauungsplan liegt gemaR § 8 Abs. 2 S.1 BauGB immer dann vor, wenn sich
der Bebauungsplan im Zeitpunkt seiner Inkraftsetzung als inhaltliche Konkretisierung
des in dieser Zeit wirksamen Flachennutzungsplans darstellt.

Sofern das Entwicklungsgebot nicht eingehalten ist, ist der Flachennutzungsplan gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu andern. Wir weisen darauf hin, dass ein
Bebauungsplan genehmigungspflichtig ist, wenn der Flachennutzungsplan nach Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplans noch nicht rechtskraftig ist.

Dienstgebdude Ruppmannstr. 21 - 70565 Stuttgart - Telefon 0711 904-0 -Telefax 0711 904-12090 /-11190
_ g

.1 - -l_m abteilung2@rps.bwl.de - www.rp.baden-wuerttemberg.de - www.service-bw.de

Haltestelle Bahnhof Stuttgart-Vaihingen - Parkmoglichkeit Tiefgarage



Weiter erteilen wir aus bauplanungsrechtlicher Sicht hinsichtlich dem gewahlten Ver-
fahren ,Sammel- und Konvoiverfahren“ den Hinweis, dass durchaus mehrere Verfah-
ren vorgelegt werden kdnnen. Zusammengefasst werden konnen aber nur rdumlich
oder thematisch gleiche Verfahren.

Wir bitten darum, die Hinweise im weiteren Verfahren zu beachten.

Aufgrund der Angaben im Formblatt und dem Erlass des Regierungsprasidiums vom
11.03.2021 erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des Regierungsprasidiums. Die
von lhnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt Stellung.

Raumordnung

Vorab weisen wir darauf hin, dass angesichts der Vielzahl an Bebauungsplanen und
der verhaltnismaRig kurzen Fristsetzung zum jetzigem Zeitpunkt lediglich eine kursori-
sche Prufung erfolgen kann.

Das vorliegende Verfahren dient der Implementierung stadtebaulicher Entwicklungs-
konzepte (Einzelhandelskonzept, Vergnugungsstattenkonzept, Gewerbeflachenent-
wicklungskonzept und Werbeanlagenkonzeption). Fur die bauplanerische Umsetzung
der Konzepte werden bestehende Bebauungsplane geandert bzw. Bebauungsplane
neu aufgestellt. Mit der Anderung bzw. der Aufstellung der jeweiligen regelungsbeduirf-
tigen Bebauungsplane wird die Art der baulichen Nutzung in Bezug auf die Zulassigkeit
von Einzelhandelsbetrieben, Vergniugungsstatten, Werbeanlagen zur Fremdwerbung
sowie die Zulassigkeit von Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter neu geregelt und auf die Regelung der aktuellen
BauNVO umgestellt.

Die Umsetzung der Konzepte, insbesondere des Einzelhandelskonzepts zur Steuerung
der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Winnenden, wird begruf3t.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Einzelhandelskonzepts weisen wir auf folgendes
hin:

I. Das Stadtzentrum von Winnenden ist als Vorranggebiet Standorte flr zentrenrele-
vante EinzelhandelsgroRprojekte festgelegt. Nach PS 2.4.3.2.3 Abs. 1 (Z) Regional-
plan Stuttgart 2009 sind ,Standorte fiir zentrenrelevante Einzelhandelsgrol3projekte
(vgl. Sortimentsliste in der Begriindung) [...] nur in den zentralértlichen Siedlungs-



und Versorgungskernen und nur in den in der Raumnutzungskarte dargestellten und
als Vorranggebiete gebietsscharf festgelegten Standorten flir zentrenrelevante Ein-
zelhandelsgro3projekte vorzusehen.

PS 2.4.3.2.3 Abs. 2 (Z) Regionalplan Stuttgart 2009 legt darUber hinaus fest, dass
,aullerhalb dieser Vorranggebiete [...] Standorte flir zentrenrelevante Einzelhan-
delsgro3projekte ausgeschlossen (Ausschlussgebiet)” sind.

. Soweit in den festgesetzten besonderen Wohngebieten, Mischgebieten, Kerngebie-

ten und Gewerbegebieten Einzelhandelsnutzungen zugelassen werden, weisen wir
auf die Agglomerationsregelung nach PS 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan Region Stutt-
gart 2009 hin. Die Regelung bezieht sich sowohl auf zentrenrelevanten als auch auf
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel.

Nach PS 2.4.3.2.8 (Z) Abs. 1 Regionalplan Stuttgart 2009 sind ,,Agglomerationen
von Einzelhandelsbetrieben [...] in den Ortskernen aller Gemeinden zuléssig. Wird
ein Bauleitplan aufgestellt oder gedndert, dessen Geltungsbereich den Ortskern
ganz oder teilweise erfasst, so darf die hiernach zuldssige Agglomeration von Ein-
zelhandelsbetrieben keine schédlichen, (berértlichen Wirkungen entfalten, insbe-
sondere auf die zentralbrtlichen Siedlungs- und Versorgungskerne, die wohnortnahe
Versorgung der Bevélkerung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne. Ansonsten
gelten fiir Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben die Plansétze 2.4.3.2.2 (Z)
bis 2.4.3.2.6 (Z) entsprechend.”

Gemal PS 2.4.3.2.8 (Z) Abs. 2 Regionalplan Stuttgart 2009 entsteht ,eine Agglo-
meration von Einzelhandelsbetrieben [...], wenn rdumlich nahe beieinander liegend
mehrere Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, zu einem bestehenden Einzelhan-
delsbetrieb ein oder mehrere neue Einzelhandelsbetriebe hinzu treten oder beste-
hende Einzelhandelsbetriebe erweitert oder umgenutzt werden, so dass die Summe
der Verkaufsflachen der rdumlich nahe beieinander liegenden Einzelhandelsbe-
triebe grélRer als 800 m? ist. Rdumlich nahe beieinander liegen Einzelhandelsbe-
triebe, wenn die Luftlinie zwischen den Gebédudezugéngen nicht ldnger als 150 m
ist.”

Die Agglomerationsregelung ist zu beachten.



lll. Ferner soll laut der Begrundung (Ziffer 7.3, Seite 20) u.a. im Bebauungsplan ,Hof-
acker — Anderung und Erweiterung“ im Ortsteil H6fen entlang der Biirger Strafie
nahversorgungsrelevanter EZH zulassig sein, die textlichen Festsetzung schlielRen
EZH allerdings insgesamt aus. Wir bitten darum, diesen Widerspruch zu prufen und
zu korrigieren.

Daruber hinaus weisen wir der Vollstandigkeit halber darauf hin, dass der Uberwie-
gende Teil der Gemeinde Winnenden mit seinen Teilorten gemal der Raumnutzungs-
karte der Region Stuttgart als Vorbehaltsgebebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men festgelegt ist. Nach PS 3.3.6 (G) Regionalplan Stuttgart 2009 sollen ,die in der
Raumnutzungskarte festgelegten Vorbehaltsgebiete zur Sicherung von Wasservor-
kommen [...] gegen zeitweilige oder dauernde Beeintrdchtigungen oder Gefdhrdungen
hinsichtlich der Wasserglite und der Wassermenge gesichert werden.“

Grundsatze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwa-
gung zu berucksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG).

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungsprasidiums sind:

Abt. 3 Landwirtschaft

Frau Cornelia Kastle

Tel.: 0711/904-13207
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de

Abt. 4 Mobilitat, Verkehr, StraRen
Herr Karsten Grothe

Tel. 0711/904-14224
Karsten.Grothe@rps.bwl.de

Abt. 5 Umwelt

Frau Birgit Muller

Tel.: 0711/904-15117
Birgit.Mueller@rps.bwl.de



Abt. 8 Denkmalpflege
Herr Lucas Bilitsch

Tel. 0711/904-45170
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de

Hinweis:
Wir bitten kunftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt

(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemal’ § 26 Abs. 3 LplG gebeten,
dem Regierungsprasidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunter-
lagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de

zu senden. Die Stadtkreise und grol3en Kreisstadte werden gebeten, auch den Be-
kanntmachungsnachweis digital vorzulegen.

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.

Mit freundlichen GriRRen

gez.
Isabel Ennulat


https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
file://///RPSSF001/Ref_21$/Raumordnung/3.1%20Stellungnahmen%20-%20Verfahren%20-%20Vorgänge/WN/Winnenden%20GVV/Winnenden/Sammel-%20und%20Konvoiverfahren%20für%20verschiedene%20BPL/KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de%20

Von: Ennulat, Isabel (RPS)

An: Wollin, Anja

Betreff: Sammel- und Konvoiverfahren fiir verschiedene Bebauungsplane in Winnenden, Baach, Birkmannsweiler,
Hertmannsweiler und Héfen, § 4 I BauGB

Datum: Mittwoch, 28. April 2021 11:37:27

Anlagen: 2021-04-28 STN RPS Ref. 21 Sammel- und Konvoiverfahren fiir verschied. BPL.pdf

Sehr geehrte Frau Wollin,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme des Regierungsprasidiums Stuttgart — Referat 21 zu o.g.
Bauleitplanverfahren. Die Stellungnahme wird lhnen nur per E-Mail Gbersandt.

Mit freundlichen Griif3en
Isabel Ennulat

Regierungsprasidium Stuttgart

Referat 21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz
Ruppmannstr. 21

70565 Stuttgart

Telefon: +49 711 904-121-14
Fax: +49 711 904-12190

E-Mail: jsabel.ennulat@rps.bwl.de
Internet: www.rp-stuttgart.de

Bitte prufen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der elektronischen Nachricht erforderlich ist.


mailto:Isabel.Ennulat@rps.bwl.de
mailto:Anja.Wollin@winnenden.de
mailto:isabel.ennulat@rps.bwl.de
http://www.rp-stuttgart.de/

REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART
ABTEILUNG WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR

Regierungsprasidium Stuttgart - Postfach 80 07 09 - 70507 Stuttgart
Stuttgart  28.04.2021

Stadtverwaltung Winnenden Name Isabel Ennulat
71361 Winnenden Durchwahl 0711 904-12114
Postfach 280 Aktenzeichen RPS21-2434-436/1/2

(Bitte bei Antwort angeben)

Versand erfolgt nur per E-Mail an:
anja.wollin@winnenden.de

»& Sammel- und Konvoiverfahren fur verschiedene Bebauungsplane in Winnenden,
Baach, Birkmannsweiler, Hertmannsweiler und Hofen
Frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange ge-
maf § 4 Abs. 1 BauGB

Ihr Schreiben vom 11.03.2021, Ihr Zeichen: 60-WollinA

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiur die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intranet
eingestellt und damit den Fachabteilungen im Hause zuganglich gemacht.

Nach kursorischer Prifung handelt es sich bei den Bebauungsplanen, die Gegenstand
des vorliegenden ,Sammel- und Konvoiverfahren® sind, entgegen dem von lhnen vor-
gelegten Formblatt nicht ausschlief3lich um entwickelte Bebauungspléane. Ein entwi-
ckelter Bebauungsplan liegt gemal3 8 8 Abs. 2 S.1 BauGB immer dann vor, wenn sich
der Bebauungsplan im Zeitpunkt seiner Inkraftsetzung als inhaltliche Konkretisierung
des in dieser Zeit wirksamen Flachennutzungsplans darstellt.

Sofern das Entwicklungsgebot nicht eingehalten ist, ist der Flachennutzungsplan gem.
8§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu andern. Wir weisen darauf hin, dass ein
Bebauungsplan genehmigungspflichtig ist, wenn der Flachennutzungsplan nach Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplans noch nicht rechtskraftig ist.

Dienstgeb&ude Ruppmannstr. 21 - 70565 Stuttgart - Telefon 0711 904-0 - Telefax 0711 904-12090 /-11190
.1 :”_l':“g' abteilung2@rps.bwl.de - www.rp.baden-wuerttemberg.de - www.service-bw.de
Haltestelle Bahnhof Stuttgart-Vaihingen - Parkmdglichkeit Tiefgarage





Weiter erteilen wir aus bauplanungsrechtlicher Sicht hinsichtlich dem gewahlten Ver-
fahren ,Sammel- und Konvoiverfahren“ den Hinweis, dass durchaus mehrere Verfah-
ren vorgelegt werden kdnnen. Zusammengefasst werden kénnen aber nur rdumlich
oder thematisch gleiche Verfahren.

Wir bitten darum, die Hinweise im weiteren Verfahren zu beachten.

Aufgrund der Angaben im Formblatt und dem Erlass des Regierungsprasidiums vom
11.03.2021 erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des Regierungsprasidiums. Die
von lhnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt Stellung.

Raumordnung

Vorab weisen wir darauf hin, dass angesichts der Vielzahl an Bebauungsplanen und
der verhaltnismaRig kurzen Fristsetzung zum jetzigem Zeitpunkt lediglich eine kursori-
sche Prifung erfolgen kann.

Das vorliegende Verfahren dient der Implementierung stadtebaulicher Entwicklungs-
konzepte (Einzelhandelskonzept, Vergnigungsstattenkonzept, Gewerbeflachenent-
wicklungskonzept und Werbeanlagenkonzeption). Fur die bauplanerische Umsetzung
der Konzepte werden bestehende Bebauungsplane geéandert bzw. Bebauungspléane
neu aufgestellt. Mit der Anderung bzw. der Aufstellung der jeweiligen regelungsbediirf-
tigen Bebauungsplane wird die Art der baulichen Nutzung in Bezug auf die Zulassigkeit
von Einzelhandelsbetrieben, Vergnigungsstatten, Werbeanlagen zur Fremdwerbung
sowie die Zulassigkeit von Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter neu geregelt und auf die Regelung der aktuellen
BauNVO umgestellt.

Die Umsetzung der Konzepte, insbesondere des Einzelhandelskonzepts zur Steuerung
der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Winnenden, wird begruf3t.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Einzelhandelskonzepts weisen wir auf folgendes
hin:

I. Das Stadtzentrum von Winnenden ist als Vorranggebiet Standorte fur zentrenrele-
vante Einzelhandelsgrof3projekte festgelegt. Nach PS 2.4.3.2.3 Abs. 1 (Z) Regional-
plan Stuttgart 2009 sind ,Standorte fiir zentrenrelevante Einzelhandelsgrol3projekte
(vgl. Sortimentsliste in der Begriindung) [...] nur in den zentralbrtlichen Siedlungs-





und Versorgungskernen und nur in den in der Raumnutzungskarte dargestellten und
als Vorranggebiete gebietsscharf festgelegten Standorten flr zentrenrelevante Ein-
zelhandelsgro3projekte vorzusehen.

PS 2.4.3.2.3 Abs. 2 (Z) Regionalplan Stuttgart 2009 legt dartber hinaus fest, dass
,aullerhalb dieser Vorranggebiete [...] Standorte flir zentrenrelevante Einzelhan-
delsgroBprojekte ausgeschlossen (Ausschlussgebiet)” sind.

. Soweit in den festgesetzten besonderen Wohngebieten, Mischgebieten, Kerngebie-

ten und Gewerbegebieten Einzelhandelsnutzungen zugelassen werden, weisen wir
auf die Agglomerationsregelung nach PS 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan Region Stutt-
gart 2009 hin. Die Regelung bezieht sich sowohl auf zentrenrelevanten als auch auf
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel.

Nach PS 2.4.3.2.8 (Z) Abs. 1 Regionalplan Stuttgart 2009 sind ,,Agglomerationen
von Einzelhandelsbetrieben [...] in den Ortskernen aller Gemeinden zulassig. Wird
ein Bauleitplan aufgestellt oder geandert, dessen Geltungsbereich den Ortskern
ganz oder teilweise erfasst, so darf die hiernach zulassige Agglomeration von Ein-
zelhandelsbetrieben keine schadlichen, Uberdrtlichen Wirkungen entfalten, insbe-
sondere auf die zentral6rtlichen Siedlungs- und Versorgungskerne, die wohnortnahe
Versorgung der Bevolkerung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne. Ansonsten
gelten flr Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben die Plansatze 2.4.3.2.2 (2)
bis 2.4.3.2.6 (Z) entsprechend.”

Gemal PS 2.4.3.2.8 (Z2) Abs. 2 Regionalplan Stuttgart 2009 entsteht ,eine Agglo-
meration von Einzelhandelsbetrieben [...], wenn raumlich nahe beieinander liegend
mehrere Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, zu einem bestehenden Einzelhan-
delsbetrieb ein oder mehrere neue Einzelhandelsbetriebe hinzu treten oder beste-
hende Einzelhandelsbetriebe erweitert oder umgenutzt werden, so dass die Summe
der Verkaufsflachen der rdumlich nahe beieinander liegenden Einzelhandelsbe-
triebe grolRer als 800 m? ist. Raumlich nahe beieinander liegen Einzelhandelsbe-
triebe, wenn die Luftlinie zwischen den Gebaudezugéngen nicht langer als 150 m
ist.”

Die Agglomerationsregelung ist zu beachten.





lll. Ferner soll laut der Begrtuindung (Ziffer 7.3, Seite 20) u.a. im Bebauungsplan ,Hof-
acker — Anderung und Erweiterung“ im Ortsteil Hofen entlang der Biirger Strafie
nahversorgungsrelevanter EZH zulassig sein, die textlichen Festsetzung schliel3en
EZH allerdings insgesamt aus. Wir bitten darum, diesen Widerspruch zu prifen und
zu korrigieren.

DarUber hinaus weisen wir der Vollstandigkeit halber darauf hin, dass der tUberwie-
gende Teil der Gemeinde Winnenden mit seinen Teilorten gemald der Raumnutzungs-
karte der Region Stuttgart als Vorbehaltsgebebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men festgelegt ist. Nach PS 3.3.6 (G) Regionalplan Stuttgart 2009 sollen ,die in der
Raumnutzungskarte festgelegten Vorbehaltsgebiete zur Sicherung von Wasservor-
kommen [...] gegen zeitweilige oder dauernde Beeintrdchtigungen oder Gefahrdungen
hinsichtlich der Wasserglite und der Wassermenge gesichert werden.“

Grundsatze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwa-
gung zu berticksichtigen (8 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG).

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungsprasidiums sind:

Abt. 3 Landwirtschaft

Frau Cornelia Kastle

Tel.: 0711/904-13207
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de

Abt. 4 Mobilitat, Verkehr, Strafl3en
Herr Karsten Grothe

Tel. 0711/904-14224
Karsten.Grothe@rps.bwl.de

Abt. 5 Umwelt

Frau Birgit Muller

Tel.: 0711/904-15117
Birgit. Mueller@rps.bwl.de





Abt. 8 Denkmalpflege
Herr Lucas Bilitsch

Tel. 0711/904-45170
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de

Hinweis:

Wir bitten kunftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt
(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemal 8§ 26 Abs. 3 LplG gebeten,
dem Regierungsprasidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunter-
lagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
zu senden. Die Stadtkreise und grof3en Kreisstadte werden gebeten, auch den Be-
kanntmachungsnachweis digital vorzulegen.

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.

Mit freundlichen GriRRen

gez.
Isabel Ennulat



https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
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Von: Grothe, Karsten (RPS)

An: Bauleitplanung

Cc: Mack, Marina (RPS); FPS - Registratur 46.2 (RPS)

Betreff: 2025-07-03 STN Abt 4 WN_Winnenden_eBPL_Sammel- und Konvoiverfahren
Datum: Donnerstag, 3. Juli 2025 14:51:41

Az. RPS42-2511-303/45/1
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Abteilung 4 - Mobilitat, Verkehr, Strallen - des Regierungsprasidiums Stuttgart
nimmt zu dem oben genannten Vorhaben Stellung.

strallenrechtlich

Im hier genannten Sammel- und Konvoiverfahren der Grol3en Kreisstadt Winnenden im
Rems-Murr-Kreis sind wir von den Mallnahmen der Gemarkungen ,Hertmannsweiler®
(Planbereiche 39.02, 39.03, 39.05, 39.07, 39.08, 39.09, 39.21 und 39.22) sowie
,Birkmannsweiler” (Planbereich 41.23) mit den Landesstralden L 1120 und L 1140
betroffen.

Die betroffenen Geltungsbereiche in der Gemarkung ,Hertmannsweiler” befindet sich
zum Grof3teil im ErschlieBungsbereich-OD/E sowie nordlich der Stuttgarter Stral3e ab
Mitte des Flursticks 571 im Verknupfungsbereich-OD/V der Landesstrafte L 1120.

Der betroffene Geltungsbereich der Gemarkung ,Birkmannsweiler” befindet sich an der
freien Strecke der Landesstralle L 1140.

An der freien Strecke sowie im OD/V gilt gemaR § 22 Abs. 1 StrG ein gesetzlicher
Anbauabstand von 20 m fur Hochbauten jeglicher Art. Das Anbauverbot gilt dabei auch
fur Garagen, Carports sowie andere Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. Nicht
Uberdachte Stellplatze kdnnen auch innerhalb der Anbauverbotszone errichtet werden.
Die gesetzlichen Anbauabstande sind einzuhalten. Im OD/E gilt dieser Anbauabstand
nicht.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass fur Werbeanlagen jeglicher Art, wie zum
Beispiel Fahnenmasten, Pylone, Hinweisschilder usw., an der freien Strecke und im
OD/V der § 22 Abs. 5 StrG gilt. Daher ist der gesetzliche Anbauabstand von 20 m
einzuhalten.

Die Grundstlcke im Bereich der freien Strecke und im OD/V durfen nicht direkt an die
Landesstrallen angeschlossen werden. Die ErschlieRung erfolgt Uber die vorhandenen
Gemeindestrallen.

Eventuelle, zuklnftige Anpassungen an den Landesstral3en sind mit Referat 47.3,
Baureferat Sud, AulRenstelle Goppingen, des Regierungsprasidiums Stuttgart
abzustimmen.

Larmschutzmalinahmen bleiben Sache des jeweiligen Antragstellers.

luftrechtlich

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 19.03.2021 mit dem Az. 46.2-2511.-2-
WN Winnenden 03.

Die Abteilung 4 des Regierungsprasidiums Stuttgart, Mobilitat, Verkehr, Stral3en, ist am


mailto:Karsten.Grothe@rps.bwl.de
mailto:Bauleitplanung@winnenden.de
mailto:Marina.Mack@rps.bwl.de
mailto:Registratur46.2@rps.bwl.de

weiteren Verfahren zu beteiligen.

Far Mitteilungen per E-Mail nutzen Sie bitte unser Funktionspostfach (FPS). Vielen
Dank.

Mit freundlichen GriRRen

gez. Karsten Grothe

435% Baden-Wiirttemberg
4R Regierungsprisidium
4= Stuttgart

Karsten Grothe

Abteilung 4 - Mobilitat, Verkehr, Stralsen
Referat 42 - Steuerung und Baufinanzen
Industriestralle 5

70565 Stuttgart

Telefon: 0711 904 - 14242
Telefax: 0711 904 - 14090

Mail FPS:Referat 42_SG_4_ Technische Strassenbauverwaltung@rps.bwl.de
Mail: Karsten.Grothe@rps.bwl.de

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13
DS-GVO koénnen Sie unserer Homepage entnehmen: https://rp.baden-

wuerttemberg.de/Seiten/datenschutz.aspx
Bitte priifen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der elektronischen Nachricht erforderlich ist.

Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@winnenden.de>

Gesendet: Dienstag, 27. Mai 2025 07:41

An: FPS - Koordination Bauleitplanung (RPS) <KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de>

Betreff: Sammel- und Konvoiverfahren tber die Anderung bzw. Aufstellung der Art der baulichen
Nutzung fir verschiedene Bebauungsplane - Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Frau Baurle,

zu den Bebauungsplanverfahren im Sammel- und Konvoiverfahren (iber die Anderung bzw.
Aufstellung der Art der baulichen Nutzung, Teil 1 betrifft die Stadtteile Baach, Birkmannsweiler,
Hertmannsweiler und Hofen, informieren wir Sie im Rahmen der formlichen
Behordenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Maligebend ist das dieser E-Mail
angefligte Anschreiben.

Die Anlagen sind online abrufbar unter:

Planteile und Textteile Stadtteil Baach (955,1 KB)

Planteile und Textteile Stadtteil Birkmannsweiler (4,051 MB)
Planteile und Textteile Stadtteil Hertmannsweiler (5,634 MB)
Planteile und Textteile Stadtteil Hofen (3,123 MB)

Begrindung (554 KB)



mailto:Referat_42_SG_4_Technische_Strassenbauverwaltung@rps.bwl.de
mailto:Karsten.Grothe@rps.bwl.de
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https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E-2027264422/23928818/01.01_2025-04-22_Planteile_Textteile_Baach.pdf
https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E473657962/23928819/01.02_2025-04-22_Planteile_Textteile_Birkmannsweiler.pdf
https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E-824689635/23928820/01.03_2025-04-22_Planteile_Textteile_Hertmannsweiler.pdf
https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E1356904643/23928822/01.04_2025-04-22_Planteile_Textteile_Hoefen.pdf
https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/get/params_E-2144082482/23927996/01.05_2025-04-22_Begruendung.pdf

FUr Ruckfragen bzw. eine Hilfestellung fir Ihre Stellungnahme stehe ich Ihnen gerne zur
Verfligung.

Mit freundlichen Griiflen

Simone Anthes
Sachgebiet Stadtplanung

Stadtverwaltung Winnenden | Stadtentwicklungsamt
Telefon: +49 7195 13-161

Postfach 280 | 71361 Winnenden

Hausanschrift: | 71364 Winnenden

Simone.Anthes@winnenden.de | www.winnenden.de

[Nicht entfernen][keine automatische Signatur]
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$R Baden-Wiirttemberg
SR Regierungsprasidium
SR Stuttgart

Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur

Regierungsprésidium Stuttgart | Postfach 80 07 09 | 70507 Stuttgart

Name: Timo Schmidt

Telefon: 0711 904-12133
Stadtverwaltung Winnenden E-Mail: referat21@rps.bwl.de
Stadtentwicklungsamt Geschaftszeichen: RPS21-2434-436/1/5
Torstrae 10 (bei Antwort bitte angeben)
71364 Winnenden

Datum: 25.07.2025

Sammel-/Konvoiverfahren iiber die Anderung bzw. Aufstellung der Art
der baulichen Nutzung fiir verschiedene Bebauungspldne in Winnen-
den-Baach, Winnenden-Birkmannsweiler, Winnenden Hertmannsweiler
und Winnenden Héfen

HIER: Beteiligung gem. §8 4 Abs. 2 BauGB

Ihr E-Mail-Schreiben vom 22.05.2025

Ihr Aktenzeichen: 60-Ant

nur per E-Mail an bauleitplanung@winnenden.de

Sehr geehrte Frau Anthes,

sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fir die Beteiligung am vorliegenden Sammel- und Konvoiverfahren, durch das die
Umsetzung der stadtebaulichen Entwicklungskonzepte (Einzelhandelskonzept, Gewerbefla-
chenentwicklungskonzept, Vergniigungsstattenkonzept und Werbeanlagenkonzeption) in ver-
schiedenen Bebauungsplanen in den Ortsteilen Baach, Birkmannsweiler, Hertmannsweiler und

Hofen erfolgen soll.

Im Vorfeld des Verfahrens wurde untersucht, in welchen Bereichen in den einzelnen Ortsteilen
eine Umsetzung der 0.g. Konzepte erforderlich ist. Mit der Anderung bzw. Aufstellung der aus-
gewahlten Bebauungspléane wird ausschlieBlich die Art der baulichen Nutzung, insbesondere
in Bezug auf die Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben, Vergnligungsstatten, Wohnungen fir
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie flir Betriebsinhaber und Betriebsleiter und die Zu-

lassigkeit von Werbeanlagen zur Fremdwerbung geregelt.
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Konkret sollen die Festsetzungen von 28 rechtskraftigen Bebauungsplédnen gedndert und ein
Bebauungsplan neu aufgestellt werden.

l. Vorbemerkungen

Die von lhnen zur Verfigung gestellten Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt und damit

den von lhnen benannten Fachabteilungen im Hause zugénglich gemacht.

Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um entwickelte Bebauungspldne gemai § 8
Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regierungsprasidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie bei ent-
wickelten Bebauungsplanen keine Gesamtstellungnahme des Regierungspréasidiums. Die von

Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt Stellung.

Wir bereits in unserer Stellungnahme vom 28.04.2021 hingewiesen, handelt es sich bei den Be-
bauungsplédnen, die Gegenstand des Sammel- und Konvoiverfahrens sind, nicht ausschlieBlich
um entwickelte Bebauungsplédne. Ein entwickelter Bebauungsplan liegt gemaR § 8 Abs. 2 S.1
BauGB vor, wenn sich der Bebauungsplan im Zeitpunkt seiner Inkraftsetzung als inhaltliche
Konkretisierung des in dieser Zeit wirksamen Flachennutzungsplans darstellt. Ist dies nicht der

Fallist der Flachennutzungsplan zu andern oder ggf. zu berichtigen.
Aus unserer Sicht sind die folgenden Bebauungsplane zumindest teilweise nicht entwickelt:

e Bebauungsplan ,BuchenstraBe®, 1. Anderung, OT Birkmannsweiler;

e Bebauungsplan ,Ostlich der Stuttgarter StraBe“; Bebauungsplan ,,Degenhofer StraBe®,
1. Anderung; Bebauungsplan ,Obere Kirchhofdcker®, 1. Anderung; Bebauungsplan ,Ge-
werbegebiet Krebécker” 1. Anderung, alle im OT Hertmannsweiler

I Raumordnerische Bewertung

Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht allgemein ins-
besondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei raumbe-
deutsamen Planungen und MaBnahmen die Ziele der Raumordnung als verbindliche Vorgaben,

die nicht der Abwéagung unterliegen, zu beachten und die Grundséatze der Raumordnung im
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Rahmen der Abwagung zu berilicksichtigen, 8§ 3 Abs. 1 Nr. 3und 4,4 Abs.1S.1ROG. Alle Bau-
leitpléne sind den Zielen der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen. Ein Versto3 ge-
gen die Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB fihrt zur Unwirksamkeit von Bauleitpldnen
(vgl. VGH Miinchen, Urt. v. 14.12.2016, Az. 15 N 15.1201).

In Ergénzung zu unserer Stellungnahme vom 28.04.2021 weisen wir im Einzelnen auf Folgen-
des hin:

1. Textliche Festsetzungen zum Einzelhandel

a. Zulassung von Einzelhandel in Gewerbegebieten

In den folgenden Bebauungspldnen wird Einzelhandel in Gewerbegebieten fir allgemein zulas-
sig erklart:

e Bebauungsplan ,Industriegebiet — |11, 1. Anderung; Bebauungsplan ,Gewerbegebiet
Schmiede®, 1. Anderung; Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Schmiede®, 1. Anderung; Be-

bauungsplan ,,Gewerbegebiet Schmiede 11, 1. Anderung, alle im OT Hertmannsweiler

Wir empfehlen, Einzelhandel im Gewerbegebiet im Rahmen der textlichen Festsetzungen voll-
standig auszuschlieBen. So kann sichergestellt werden, dass die gewerblichen Flachen fir den
von den Gemeinden angegebenen Bedarf nach Flachen flr das produzierende Gewerbe zur
Verfligung stehen und die bestehenden Einzelhandelsstrukturen in der Ortslage geschuitzt
werden. Dieses Vorgehen schlie3t auch die Entstehung einer Einzelhandelsagglomeration iSd.
Plansatzes 2.4.3.2.8 (Z) RegP und die damit einhergehende Gefahr eines ZielverstoBes gegen
§ 1 Abs. 4 BauGB aus. Vorgenannter Hinweis gilt explizit nicht fur das sog. ,Handwerkerprivi-

€«

leg”.

b. Unzulassigkeit von gebietsbezogenen Verkaufsflachenbeschrankungen

In einigen Bebauungspldnen wird Einzelhandel in Misch-, Dorf- und Gewerbegebieten entspre-
chend der Sortimentsliste des Einzelhandelskonzeptes ,bis zu einer Gesamtverkaufsfldche
von maximal 800 m2“ fiir allgemein zuldssig erklart. Dies betrifft vorliegend folgende Bebau-

ungsplane:
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e Bebauungsplan ,Ortsmitte Birkmannsweiler”, 1. Anderung unter 1.2 Ml; Bebauungsplan
,Katzenbach®, 1. Anderung unter 1.2 MI; Bebauungsplan ,,Industriegebiet — 11, 1. Ande-
rung unter 1.3 GE3 und 1.4 GE 4 alle im OT Birkmannsweiler;

e Bebauungsplan ,Ortsmitte Hertmannsweiler”, 1. /—\nderung unter 1.1 MD; Bebauungsplan
»Zwischen Karl-Georg-Pfliederer- u. Bruckwiesenstr.”, 1. /—\nderung unter 1.2 MD; Bebau-
ungsplan ,Ostlich der Stuttgarter StraBe“ unter 1.1 Ml; Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet
Schmiede®, 1. Anderung unter 1.1 Ml und 1.2 GE3; Bebauungsplan ,Gewerbegebiet
Schmiede - 1. Anderung®, 1. Anderung unter 1.1 GE3; Bebauungsplan ,Schmiede II, 1.

Anderung unter 1.1 GE1 alle im OT Hertmannsweiler

Hierbei ist jedoch unklar, ob es sich um gebiets- oder vorhabenbezogene Verkaufsflachenbe-

grenzungen handelt. Diese Unklarheit sollte im weiteren Verfahren beseitigt werden.

aa. Der Wortlaut spricht daflir, dass es sich vorliegend um baugebietsbezogene Verkaufsfla-
chenobergrenzen handelt, d.h. im gesamten Plangebiet Einzelhandel von insgesamt maximal

800 m2 zulassig sein soll.

Insoweit weisen wir darauf hin, dass die Festsetzung baugebietsbezogener, vorhabenunabhéan-
giger Verkaufsflachenobergrenzen fir das gesamte Plangebiet zur Steuerung des Einzelhan-
dels wegen insofern fehlender Erméchtigungsgrundlage unzulassig ist (vgl. u.a. VGH Baden-
Wirttemberg, Urteil vom 21. September 2010 — 3 S 324/08 -, Rn. 41 mwN.). Grundsétzlich kann
Uber die Regelungen der § 1 Abs. 5, Abs. 9 BauNVO eine Ausdifferenzierung nur flir anerkannte
Anlagetypen erfolgen. So kann das Baugebiet insbesondere nach der Art der baulichen Nut-
zung raumlich nach unterschiedlichen Arten/Unterarten des Einzelhandels gegliedert werden
(8§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr.1und Abs. 9 BauNVO). Auch geschoB- und anlagenteilbezogene Differen-
zierungen fiir das gesamte Gebiet oder Teile hiervon sind méglich (8§ 1 Abs. 7 und Abs. 8
BauNVO). Die jeweiligen raumordnungsrechtlich noch vertraglichen maximalen Betriebsgro-
Ben lassen sich Uber die Festlegung der Uberbaubaren Grundstiicksfldchen in Verbindung mit

einer hochstzulassigen Ausnutzbarkeit nach Grund- und/oder Geschossflache erreichen.
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bb. Sollen sich die Verkaufsfldchenbeschrankungen entgegen des Wortlautes auf eine Mehr-
zahl von Einzelhandelsbetrieben im Plangebiet beziehen, ware dies mit der Regelungskonzep-
tion der BauNVO vereinbar. Dies deshalb, da aus den Festsetzungen lediglich resultiert, dass
jeder einzelne Einzelhandelsbetrieb im Plangebiet die vorgesehene Verkaufsfldchenobergrenze
nicht Uberschreiten darf.! Da im Plangebiet jedenfalls nach der Art der baulichen Nutzung be-
liebig viele Betriebe dieser spezifisch festgesetzten Nutzungsart zulassig sind, liegt keine bau-
gebietsbezogene Nutzungskontingentierung vor.? Zudem liegt die vorgesehene Verkaufsfla-
chenobergrenze fir Einzelhandelsbetriebe bei Misch-, Dorf- und Gewerbegebieten bei 800 m2.
Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus § 11 Abs. 3 BauNVO. Daher haben die vorliegenden Ver-
kaufsfldchenbeschréankungen lediglich eine klarstellende Funktion und kénnten auch wegge-

lassen werden.

In den vorliegenden Fallen kdnnte eine Verkaufsflachenbeschrankung z.B. mit folgender For-

mulierung mitgetragen werden:

LAllgemein zulédssig sind: Einzelhandelsbetriebe mit (nahversorgungsrelevanten/zentrenrele-
vanten/nicht-zentrenrelevanten) Sortimenten bis zu einer Gesamtverkaufsfldche von jeweils

maximal 800 m2.“

Dies gilt jedoch stets mit der Mal3gabe, dass die Entstehung einer unzulassigen Einzelhandels-

agglomeration i.S.d. Plansatzes 2.4.3.2.8 (Z) RegP ausgeschlossen wird.

............ Dessen Abs. 2 legt dazu Folgendes fest:
»Eine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben entsteht, wenn rdumlich nahe beieinander-
liegend mehrere Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, zu einem bestehenden Einzelhan-
delsbetrieb ein oder mehrere neue Einzelhandelsbetriebe hinzutreten oder bestehende Einzel-
handelsbetriebe erweitert oder umgenutzt werden, so dass die Summe der Verkaufsfldchen
der rdumlich nahen beieinanderliegenden Einzelhandelsbetriebe gréBer als 800 m?2 ist. Rdum-
lich nahe beieinander liegen Einzelhandelsbetriebe, wenn die Luftlinie zwischen den Gebau-

dezugéngen nicht lédnger als 150 m ist.”

"Vgl. Bischopink, in: Bénker/Bischopink, BauNVO, 2. Aufl. 2018, § 11, Rn. 188
2Vgl. Bischopink, in: Bénker/Bischopink, BauNVO, 2. Aufl. 2018, § 11, Rn. 188
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Vor diesem Hintergrund empfehlen wir durch geeignete Festsetzungen sicherzustellen, dass
insbesondere der 0.g. Abstand zwischen den Gebaudezugdngen von mehr als 150 m eingehal-

ten wird.

c. Widerspruchliche Festsetzungen

Im Bebauungsplan ,Ostlich der Stuttgarter StraBe”, OT Hertmannsweiler, sind die textlichen
Festsetzungen zur Steuerung des Einzelhandels widersprichlich. So wird zentrenrelevanter
Einzelhandel im Mischgebiet fir allgemein zuléssig erklart. Gleichzeitig ist zentren- und nicht
zentrenrelevanter Einzelhandel nicht zulassig. Dieser Widerspruch sollte im weiteren Verfahren
behoben werden. Wir gehen davon aus, dass entsprechend der textlichen Festsetzungen zu
Mischgebieten in den anderen Bebauungsplanen nahversorgungsrelevanter Einzelhandel all-
gemein zuldssig und zentren- und nicht zentrenrelevanter Einzelhandel im Ubrigen ausge-

schlossen werden soll.

Die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung®, 1.
Anderung, OT Hertmannsweiler, sind ebenfalls widerspriichlich. So werden Gewerbebetriebe
unter Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben fir allgemein zulassig erklart. Gleichzeitig wird
Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten fir allgemein zuldssig erklart. Die-

ser Widerspruch sollte ebenfalls im weiteren Verfahren behoben werden.

2. Regionaler Schwerpunkt fur Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen

Die Geltungsbereiche des

e Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung®; Bebauungsplan ,Gewerbege-
biet Schmiede - 1. Anderung, 1. Anderung®; Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet Schmiede
1, 1. Anderung®, alle im OT Hertmannsweiler

liegen in einem Schwerpunkt fir Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen ,,Win-
nenden - Hertmannsweiler” [G] (34) gemaR Plansatz 2.4.3.1.6 (Z) RegP. Dies stellt ein verbindli-
ches Ziel der Raumordnung dar.
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PS 2.4.3.1.1 (Z) RegP legt zu den Schwerpunkten fiir Industrie, Gewerbe und Dienstleistungs-
einrichtungen Folgendes fest:

,Die gebietsscharf in der Raumnutzungskarte dargestellten (Schraffur mit Symbol [G]) und in
Plansatz 2.4.3.1.6 (Z) Tabelle aufgefiihrten Schwerpunktgebiete sind als Vorranggebiete
(VRG) fiir Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen festgelegt. In diesen Gebieten
sind andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit den vorrangigen
Nutzungen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind.”

Wahrend die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet Schmiede I, 1. An-
derung“ Wohnnutzungen ausschlieBen, sind in den Bebauungsplanen ,Gewerbegebiet
Schmiede, 1. Anderung” und ,,Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung, 1. Anderung” je Gewer-
bebetrieb maximal zwei Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniber in
Grundflache und Baumasse untergeordnet sind, allgemein zuldssig. Dadurch besteht die
grundsétzliche Gefahr, dass die gewerbliche Nutzung im Geltungsbereich des Regionalen
Schwerpunkts aus immissionsschutzrechtlichen Griinden eingeschrankt werden kann. Eine
solche Einschrankung ware mit der Vorgabe des 0.g. Plansatzes 2.4.3.1.1 (Z) RegP nicht verein-
bar, dass raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen sind, soweit sie mit den vorrangigen
Nutzungen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind. Um einen mdglichen Zielkonflikt
zu vermeiden empfehlen wir, durch geeignete Festsetzungen mdégliche immissionsschutzrecht-
liche Implikationen auszuschlieen.

3. Hochwasser und Starkregen

Zwar wird im vorliegenden Verfahren lediglich die Art der baulichen Nutzungen verschiedener
Bebauungsplane flr bereits aufgesiedelte Flachen an stadtebauliche Konzepte angepasst.
Dennoch weisen wir — auch hinsichtlich méglicher zukiinftiger Aufstellungen und Anderungen
von Bebauungsplanen - wegen moéglicher Hochwasser und Starkregenereignisse auf den Bun-
desraumordnungsplan Hochwasser (BRPH) hin. Dieser enthalt erheblichen Prifpflichten (Ziele
der Raumordnung) - insbesondere Starkregenereignisse (= Hochwasser) betreffend. Er enthalt
aber auch Grundséatze der Raumordnung, die in der Abwégung zu bericksichtigen sind. Die
Prifung und Bewertung ist in den Unterlagen angemessen zu dokumentieren. Insoweit ist
wichtig, dass der BRPH die bauplanungsrechtlichen Vorschriften (vgl. zur Hochwasservorsorge
insbesondere § 1 Abs. 6 Nr. 12 und § 9 Abs. 1 Nr. 10, 14 und 16 BauGB) sowie die wasserrechtli-
chen Regelungen (vgl. insbesondere §§ 78 ff WHG) ergénzt und sich nicht in ihnen erschopft.
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So werden z.B. Gefahren im Zusammenhang mit Starkregenereignissen weder durch die fest-
gesetzten Uberschwemmungsgebiete nach §8 76 Abs. 2, 78, 78a WHG noch (iber die Risikoge-
biete nach § 78b WHG verdeutlicht.

1l Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungsprasidiums sind:

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK)
Frau Lisa-Marie Schweizer und Herr Daniel KéBler

Tel.: 0711-904-10031 und 0711-904-10029

StEWK@rps.bwl.de

Abt. 2 - Referat 24 (Planfeststellungsbehdrde)
Herr Raimund Butscher

Tel.: 0711/904-12420
Raimund.Butscher@rps.bwl.de

Abt. 3 Landwirtschaft
Herr Frank Schied

Tel.: 0711/904-13200
Frank.Schied@rps.bwl.de

Abt. 4 Mobilitat, Verkehr, StraBen

Herr Karsten Grothe

Tel. 0711/904-14242
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de

Abt. 5 Umwelt

Frau Birgit Mller

Tel.: 0711/904-15117
Birgit.Mueller@rps.bwl.de

Abt. 8 Denkmalpflege

Herr Lucas Bilitsch

Tel.: 0711/904-45666
ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de
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V. Hinweis

Wir bitten klnftig — soweit nicht bereits geschehen — um Beachtung des Erlasses zur Koordina-
tion in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemaR § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-
rungsprasidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung in digitalisierter Form an das

Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zugehen zu lassen. Die Stadtkreise und gro-

Ben Kreisstadte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen.

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren.

Mit freundlichen GriBBen

Timo Schmidt
Referat Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz

Datenschutzhinweise

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungsprésidien Baden-
Wirttemberg verarbeiten, sowie zu den einzelnen Verwaltungsleistungen erhalten Sie im Inter-
net unter:

21-06: Beratung und Information tiber die Erfordernisse der Raumordnung (pdf, 508 KB)

oder postalisch auf Anfrage.
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Region Stuttgart

Bezirkskammer Rems-Murr

Bezirkskammer Rems-Murr der
Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart

Stadtverwaltung Winnenden Kappelbergstrafie 1
Stadtentwicklungsamt 71332 Waiblingen
Torstrale 10

71364 Winnenden Telefon +49(0)7151 95969-0

info.wn@stuttgart.ihk.de
www.stuttgart.ihk.de

per E-Mail an: bauleit. wn@stuttgart.ihk.de
Simone.Anthes@winnenden.de Telefon +49(7151)95969-8749

lhr Schreiben vom 15.10.2025

Stuttgart, 6. November 2025

Zweites Sammel- und Konvoiverfahren iiber die Anderung bzw. Aufstellung
der Art der baulichen Nutzung fiir verschiedene Bebauungsplane -
Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. §
4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Gelegenheit zur Beteiligung. Den Unterlagen entnehmen wir,
dass in der Kernstadt Winnenden und den Ortsteilen an mehreren Stellen
Bebauungsplane geandert werde sollen.

Wir begrifen, dass die Stadt Winnenden sich im Rahmen einer umfassenden
Fortschreibung mit ihnren Bestandsbebauungsplanen auseinandersetzt und
groRflachig Anderungen vornimmt. Unsere Anmerkungen zu allen Verfahren
bindeln wir in einer Stellungnahme.

Bebauungsplane in der Kernstadt Winnenden

Unter Berlcksichtigung der Argumentation der Stadt Winnenden erscheint uns
der Ausschluss von Warenautomaten in diesem Einzelfall nachvollziehbar. Er
leistet einen Beitrag zur Erhaltung der Attraktivitat der Innenstadt, was auch im
Interesse der ortlichen Wirtschaft liegt. Da der Betrieb von Warenautomaten an
anderen Standorten weiterhin mdglich ist, hegen wir keine Bedenken.

Bebauungsplane ,Ortsmitte Hertmannsweiler®, ,Zwischen Karl-Georg-Pfleiderer-
StralRe und Bruckenwiesenstrae” und ,Ostlich der Stuttgarter Strale” in
Hertmannsweiler

Den vorliegenden Planen entnehmen wir, dass in den oben genannten Bereichen
eine Konzentration von zentrenrelevantem Einzelhandel bewirkt werden soll.
Insbesondere in kleinteiligen baulichen Strukturen sind diese Sortimente darauf
angewiesen, durch Agglomeration verwandter Handler ein attraktives
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Gesamtangebot zu schaffen und so als Kundenmagnet zu fungieren. Unserer
Einschatzung nach ist dieses Gebiet Giberwiegend von Wohnbebauung gepragt.
Sofern noch nicht erfolgt, méchten wir dazu anregen die weitere Entwicklung
Hertmannsweilers konzeptionell zu begleiten und so eine mogliche Aktivierung
von Einzelhandel im Bestand herbeizuflhren.

I_?_;ebauunqspléne ,Gewerbegebiet Schmiede®, ,Gewerbegebiet Schmiede - 1.
Anderung“ und ,Gewerbegebiet Schmiede Il in Hertmannsweiler

Wir begriiRen, dass die Stadt Winnenden sich im Detail mit der Steuerung
unterschiedlicher Einzelhandelsgruppen auseinandersetzt. Der Ausschluss von
Einzelhandel an bestimmten Stellen ergibt Sinn, da so in ,hinterer” Reihe Flache
fur das produzierende und verarbeitende Gewerbe gesichert wird. Genau flr
diese Branchen ist der gewerbliche Flachenbedarf am dringendsten.

In den Ubrigen Teilen soll nach unserer Interpretation der Unterlagen in einigen
Teilen ein Schwerpunkt auf Nahversorgung und in anderen Teilen ein
Schwerpunkt auf nicht zentrenrelevantes Sortiment gelegt werden. Auch wenn
diese Vorgaben in ihrer Differenzierung fachlich richtig sind und von uns begraf3t
werden, mdchten wir im Sinne einer Vereinfachung und auch der Flexibilitat von
Erweiterungs- und Ansiedlungswilligen daftir pladieren, pauschal mit
Einzelhandels- und Nicht-Einzelhandelszonen zu planen. Die Grundidee ist
allerdings mit wirtschaftlichen Interessen vereinbar.

Bebauungsplane ,Ortsmitte Birkmannsweiler” und ,Katzenbach" in
Birkmannsweiler

Die Steuerung von nahversorgungsrelevanten Handlern und die Regulierung der
zentrenrelevanten Sortimente an dieser Stelle sind mit gesamtwirtschaftlichen

Interessen vereinbar. Die Regelung bewirkt eine Konzentration zentrenrelevanter
Sortimente im Sinne eines rdumlich zusammenhangenden Angebotes an anderer
Stelle, l1asst aber Spielraum fur die wohnortnahe Grundversorgung im Plangebiet.

Bebauungsplan Buchenstral3e in Birkmannsweiler

Gegen die Festsetzungen zum Einzelhandel und zu Vergnigungsstatten im
Mischgebiet hegen wir keine Bedenken. In Bezug auf das Betriebswohnen
verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 27. Juli 2025.

Bebauungsplan ,Industriegebiet Il in Birkmannsweiler

Der Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel an dieser Stelle ist flr uns
aufgrund der Eingangssituation und der damit verbundenen Auswirkungen auf
die Ortsmitte verstandlich. Wir hegen keine Bedenken.
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Bebauungsplane in Hofen

Wir entnehmen, dass in den zu dndernden Bebauungsplanen die Regelung des
zentrenrelevanten Einzelhandels in Mischgebieten reguliert wird. Gegen diese
Vorgaben hegen wir in diesem Fall keine Bedenken und verweisen auf die
Ausfuhrungen zu den Bebauungsplanen ,Ortsmitte Birkmannsweiler und
,Katzenbach®.

Wir bitten um weitere Beteiligung im Verfahren.
Mit freundlichen Grifien

i.A. Tim Wilmes
Standortmanagement
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Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur

Regierungsprésidium Stuttgart | Postfach 80 07 09 | 70507 Stuttgart

Name: Timo Schmidt
Stadtverwaltung Winnenden Tetefon: 0711904-12133
) E-Mail: referat21@rps.bwl.de
Stadtentwicklungsamt Geschaftszeichen: RPS21-2434-436/1/7
TorstraBe 10 (bei Antwort bitte angeben)
71364 Winnenden
Datum: 17.11.2025

Sammel-/Konvoiverfahren iiber die Anderung bzw. Aufstellung der Art
der baulichen Nutzung fiir verschiedene Bebauungspldane in Winnenden
und Stadtteilen

HIER: Beteiligung gem. 8 4 Abs. 2 bzw. § 4a Abs. 3 BauGB

Ihr E-Mail-Schreiben vom 15.10.2025

Ihr Zeichen: 60-Ant

nur per E-Mail an bauleitplanung@winnenden.de

Sehr geehrte Frau Anthes,

sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fir die erneute Beteiligung am vorliegenden Sammel- und Konvoiverfahren, durch
das die Umsetzung der stédtebaulichen Entwicklungskonzepte (Einzelhandelskonzept, Gewer-
beflachenentwicklungskonzept, Vergniigungsstattenkonzept und Werbeanlagenkonzeption) in
verschiedenen Bebauungsplanen in Winnenden (Kernstadt) bzw. verschiedenen Stadtteilen
von Winnenden erfolgen soll. Bezlglich der Bebauungsplane der Stadtteile Birkmannsweiler,
Hertmannsweiler und Hofen erfolgt eine erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB. Bezlg-
lich der Bebauungsplane in der Kernstadt Winnenden erfolgt die Beteiligung nach § 4 Abs. 2

BauGB fur die vollumfanglichen Inhalte.

Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um entwickelte Bebauungspldne geman § 8
Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regierungsprasidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie bei ent-
wickelten Bebauungsplanen keine Gesamtstellungnahme des Regierungspréasidiums. Die von

lhnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf — jeweils direkt Stellung.
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I. Raumordnerische Bewertung:

1. Bebauungspléne der Stadtteile

Im Bebauungsplan ,Industriegebiet lII, 1. Anderung® in Birkmannsweiler und im Bebauungsplan
,Gewerbegebiet Schmiede, 1. Anderung” in Hertmannsweiler ist Einzelhandel in den textlichen
Festsetzungen weiterhin zuléssig. Vor diesem Hintergrund verweisen wir auf unsere Empfeh-
lung zum generellen Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebieten im Rahmen unserer
Stellungnahme vom 25.07.2025. Ist in diesen Bebauungsplénen Einzelhandel weiterhin zulas-
sig, besteht aus unserer Sicht auch die Gefahr der Entstehung einer Einzelhandelsagglomera-
tion gem. Plansatz 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan Stuttgart (RegP). Geeignete Festsetzungen zur
Vermeidung einer Agglomeration werden aus den vorgelegten textlichen Festsetzungen noch
nicht ersichtlich und sollten — wenn Einzelhandel in diesen Bebauungsplédnen weiterhin zulas-
sig sein soll - daher noch ergénzt werden. Auf unseren entsprechenden Hinweis in unserer

Stellungnahme vom 25.07.2025 wird verwiesen.

In besagter Stellungnahme hatten wir auBerdem auf die Lage der Bebauungsplane ,,Gewerbe-
gebiet Schmiede, 1. Anderung®, ,Gewerbegebiet Schmiede - 1. Anderung, 1. Anderung“ und
,Gewerbegebiet Schmiede Il, 1. Anderung“ im Stadtteil Hertmannsweiler in einem Schwerpunkt
fur Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen ,Winnenden - Hertmannsweiler [G]
(34) gemanR Plansatz 2.4.3.1.6 (Z) RegP hingewiesen. Die Vermeidung eines Zielkonflikts wurde
weitgehend dadurch Rechnung getragen, dass die sog. ,,Betriebsleiterwohnungen® umfang-
reich ausgeschlossen wurden. Jedoch ist die Begrindung zu der Thematik auf Seite 26 wider-
sprichlich. Hier wird auf die Gewerbegebiete im Stadtteil Birkmannsweiler Bezug genommen,
welche nicht vom o.g. genannten Plansatz betroffen sind. Wir bitten diese redaktionelle Unge-

nauigkeit zu berichtigen.

2. Bebauungsplane im Kernort Winnenden

Bezlglich der neu ins Verfahren aufgenommenen Bebauungsplédne im Kernort Winnenden wei-
sen wir auf deren Lage in einem Standort flr zentrenrelevante EinzelhandelsgroBprojekte gem.
Plansatz 2.4.3.2.3 (Z) RegP hin. Diese legt konkret Folgendes fest:
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»(1) Standorte fiir zentrenrelevante EinzelhandelsgroBprojekte (vgl. Sortimentsliste in der Be-
griindung) sind nur in den zentralértlichen Siedlungs- und Versorgungskernen und nur in den
in der Raumnutzungskarte dargestellten und als Vorranggebiete gebietsscharf festgelegten

Standorten fiir zentrenrelevante EinzelhandelsgroBprojekte vorzusehen.

(2) AuBerhalb dieser Vorranggebiete sind Standorte fir zentrenrelevante Einzelhandelsgrof3-
projekte ausgeschlossen (Ausschlussgebiet).”

Da in den Bebauungsplanen teilweise zentrenrelevante Sortimente ausgeschlossen werden

sollen, weisen wir auf die Berlcksichtigung dieses Plansatzes im weiteren Verfahren hin.

Bezlglich dieser Bebauungspléne gilt unser Hinweis auf die Berlicksichtigung des Bundes-
raumordnungsplans Hochwasser (BRPH) hinsichtlich Hochwasser- und Starkregenereignisse
in unserer Stellungnahme vom 25.07.2025 entsprechend. Wir bitten um entsprechende Berilick-
sichtigung.

Il. Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungsprasidiums sind:

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK)
Frau Lisa-Marie Schweizer und Herr Daniel KéBler

Tel.: 0711-904-10031 und 0711-904-10029

StEWK@rps.bwl.de

Abt. 2 - Referat 24 (Planfeststellungsbehérde)
Herr Raimund Butscher

Tel.: 0711/904-12420
Raimund.Butscher@rps.bwl.de

Abt. 3 Landwirtschaft
Herr Frank Schied
Tel.: 0711/904-13200
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Frank.Schied@rps.bwl.de

Abt. 4 Mobilitat, Verkehr, StraBen

Herr Karsten Grothe

Tel. 0711/904-14242
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de

Abt. 5 Umwelt

Frau Birgit Muller

Tel.: 0711/904-15117
Birgit.Mueller@rps.bwl.de

Abt. 8 Denkmalpflege

Herr Lucas Bilitsch

Tel.: 0711/904-45666
ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de

lll. Hinweis
Wir bitten klinftig — soweit nicht bereits geschehen — um Beachtung des Erlasses zur Koordina-
tion in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird geman § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-
rungsprasidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung in digitalisierter Form an das

Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zugehen zu lassen. Die Stadtkreise und gro-

Ben Kreisstadte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen.

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren.

Mit freundlichen GriiBen
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Timo Schmidt
Referat Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz

Datenschutzhinweise

— Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungsprasidien Baden-
Wirttemberg verarbeiten, sowie zu den einzelnen Verwaltungsleistungen erhalten Sie im Inter-
net unter:
21-06: Beratung und Information tber die Erfordernisse der Raumordnung (pdf, 508 KB)
oder postalisch auf Anfrage.

Seite 5von 5


https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/21-06.pdf

Anthes, Simone

Von: Grothe, Karsten (RPS) <Karsten.Grothe@rps.bwl.de>
Gesendet: Montag, 17. November 2025 13:25

An: Bauleitplanung

Cc: Mack, Marina (RPS); FPS - Registratur 46.2 (RPS)

Betreff: 2025-11-17 STN Abt 4 WN_Winnenden_eBPL_Sammel- und

Konvoiverfahren, erneute Entwurfsfeststellung

Az. RPS42-2511-303/45/2

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Abteilung 4 - Mobilitat, Verkehr, Stralen - des Regierungsprasidiums Stuttgart nimmt zu dem oben
genannten Vorhaben Stellung.

stralRenrechtlich
Wir verweisen zu dem hier genannten Sammel- und Konvoiverfahren auf unsere Gesamtstellungnahme
der Abteilung 4 vom 03.07.2025.

Wir sind hier weiterhin von den Mallnahmen der Gemarkungen ,Hertmannsweiler“ (Planbereiche 39.02,
39.03, 39.21 und 39.22) mit der L 1120 sowie ,Birkmannsweiler” (Planbereich 41.23) mit der L 1140
betroffen. Es bestehen keine weiteren Anmerkungen oder Einwendungen zu den Anpassungen sowie der
Erweiterung um das Stadtgebiet Winnenden vom 01.09.2025.

luftrechtlich

Der Teilort Birkmannsweiler liegt oststdostlich der Stadt Winnenden und damit auch in gleicher Position
zum Hubschraubersonderlandeplatz des Klinikum Winnenden.

Nach luftrechtlicher Prifung kénnen wir Ihnen mitteilen, dass wir keine Bedenken gegen lhre Planung

erheben. Der Hubschraubersonderlandeplatz fir Rettungszwecke ist durch die Planungen in
Birkmannsweiler nicht betroffen.

Fur Mitteilungen per E-Mail nutzen Sie bitte unser Funktionspostfach (FPS). Vielen Dank.
Mit freundlichen Grifen

gez. Karsten Grothe
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Karsten Grothe

Abteilung 4 - Mobilitat, Verkehr, Strallen

Referat 42 - Steuerung und Baufinanzen

Industriestralie 5

70565 Stuttgart

Telefon: 0711 904 - 14242

Telefax: 0711 904 - 14090

Mail FPS:Referat 42 SG 4 Technische Strassenbauverwaltung@rps.bwl.de
Mail: Karsten.Grothe@rps.bwl.de




Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO kdnnen Sie
unserer Homepage entnehmen: Protected link to baden-wuerttemberg.de

Bitte prifen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der elektronischen Nachricht erforderlich ist.

Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@winnenden.de>

Gesendet: Mittwoch, 15. Oktober 2025 12:15

An: FPS - Koordination Bauleitplanung (RPS) <KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de>

Betreff: Sammel- und Konvoiverfahren zur Anderung der Art der baulichen Nutzung - Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch und §4a Abs. 3 (BauGB)

Sehr geehrte Frau Baurle,

zu den Bebauungsplanverfahren im Sammel- und Konvoiverfahren zur Anderung der Art der baulichen Nutzung,
informieren wir Sie im Rahmen der formlichen Behoérdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch und §4a Abs. 3
(BauGB). Maligebend ist das dieser E-Mail angefiigte Anschreiben.

Die Anlagen

- Bebauungspline OT Birkmannsweiler zur erneuten Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025
- Bebauungspline OT Hertmannsweiler zur erneuten Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025
- Bebauungspline OT Hofen zur erneuten Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025

- Bebauungspliane Winnenden Kernstadt zur Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025

- Begrindung vom 22.04.2025/01.09.2025

sind online abrufbar unter:
Protected link to kdrs.de

Fiir Rickfragen bzw. eine Hilfestellung fiir Ihre Stellungnahme stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

Simone Anthes
Sachgebiet Stadtplanung

W
winnenden

Stadtverwaltung Winnenden | Stadtentwicklungsamt

Telefon: +49 7195 13-161

Postfach 280 | 71361 Winnenden

Hausanschrift: Torstrasse 10 | 71364 Winnenden
simone.anthes@winnenden.de | Protected link to winnenden.de

Mit freundlichen GriiBen

Bauleitplanung

W

winnenden



Stadtverwaltung Winnenden | Stadtentwicklungsamt
Telefon: +49 7195 13-161

Postfach 280 | 71361 Winnenden

Hausanschrift: Torstrasse 10 | 71364 Winnenden
Bauleitplanung@winnenden.de | Protected link to winnenden.de




Anthes, Simone

Von: Bilitsch, Lucas (RPS) <Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de>

Gesendet: Dienstag, 18. November 2025 13:21

An: Bauleitplanung

Cc: Schneider, Gerhard Dr. (RPS)

Betreff: AW: Sammel- und Konvoiverfahren zur Anderung der Art der baulichen

Nutzung - Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch und $§4a Abs. 3 (BauGB)

Anlagen: 2025-07-02_STN_RPS_LAD.docx.pdf
Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Beteiligung des Landesamts fur Denkmalpflege am o.g. Planverfahren.
Das LAD verweist auf die bereits abgebebene STN vom 02.07.2025.

Mit freundlichen GruBen

Lucas Bilitsch
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Lucas Bilitsch

Landesamt flir Denkmalpflege

Referat 83.1 — Inventarisation

Fachgebietsleitung Stadtebauliche Denkmalpflege
Berliner Str. 12

73728 Esslingen

Telefon: 0711 904-45170
E-Mail: Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de
Internet: Protected link to rp-stuttgart.de

Datenschutzhinweise

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungspréasidien Baden-Wdrttemberg
verarbeiten sowie zu den einzelnen Verwaltungsleistungen finden Sie im Internet unter:

Protected link to baden-wuerttemberg.de

oder auf Anfrage.

Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@winnenden.de>

Gesendet: Mittwoch, 15. Oktober 2025 12:15

An: FPS - Koordination Bauleitplanung (RPS) <KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de>

Betreff: Sammel- und Konvoiverfahren zur Anderung der Art der baulichen Nutzung - Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch und §4a Abs. 3 (BauGB)

Sehr geehrte Frau Baurle,



zu den Bebauungsplanverfahren im Sammel- und Konvoiverfahren zur Anderung der Art der baulichen Nutzung,
informieren wir Sie im Rahmen der formlichen Behoérdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch und §4a Abs. 3
(BauGB). Maligebend ist das dieser E-Mail angefiigte Anschreiben.

Die Anlagen

- Bebauungspline OT Birkmannsweiler zur erneuten Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025
- Bebauungspline OT Hertmannsweiler zur erneuten Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025
- Bebauungspline OT Hofen zur erneuten Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025

- Bebauungspline Winnenden Kernstadt zur Entwurfsfeststellung 22.04.2025/01.09.2025

- Begrindung vom 22.04.2025/01.09.2025

sind online abrufbar unter:
Protected link to kdrs.de

Fiir Rickfragen bzw. eine Hilfestellung fiir Ihre Stellungnahme stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Griien

Simone Anthes
Sachgebiet Stadtplanung

W
winnenden

Stadtverwaltung Winnenden | Stadtentwicklungsamt

Telefon: +49 7195 13-161

Postfach 280 | 71361 Winnenden

Hausanschrift: Torstrasse 10 | 71364 Winnenden
simone.anthes@winnenden.de | Protected link to winnenden.de

Mit freundlichen GriiBen

Bauleitplanung

W
winnenden

Stadtverwaltung Winnenden | Stadtentwicklungsamt
Telefon: +49 7195 13-161

Postfach 280 | 71361 Winnenden

Hausanschrift: Torstrasse 10 | 71364 Winnenden
Bauleitplanung@winnenden.de | Protected link to winnenden.de




